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Wilhetm Kurzböck: Wissenswertes zur Teuerungsprämie ?

Preise zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie)
durch diese - für beide Arbeitsvertragspartei
Bewältigung der durch die hohe lnflation und

Zulagen und Bonuszahlungen, die der Arbei tgeber in den Kalenderjahren 2022 und 2023 a ufgrund der gestiegenen
, sind bis zu insgesamt € 3.000,- a bgabenfrei. Zahtreiche Dienstgeber wolten
en abgabenrechtlich vorteilhafte - Zuwendung ihren Arbeitnehmern bei der
die hohen Energiepreise an gespannten wirtschaftlichen Situation helfen. Der

Beitrag von Wilhelm Kurzböck gibt anhand der vortiegenden lnformationen von Finanz und Sozialversicherung Antworten
aufzahlreiche in der Praxis aufgetretene Fragen rund um die Teuerungsprämie.

VORTAGEN UND TEXTMUSTER

Birgit Kronberger/Rainer Kraft: Zusage einer Teuerungsprämie (2o22 und 2o23) 9

RECHTSPRECHUNG

IIARBEITSRECHT

Deutu ng eines Arbeitnehmerverhaltens als vorzeitiger Austritt 11
Austritt wegen verweigerter ü berstu nden beza h Iu n g 12
Kein Vergleich bei nicht strittigen Ansprüchen

L2
Klage a uf Kündigun gsentschädi gung erst 2 Monate nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen verspätet 13
Recht auf Beschäftigun g fü r Rechtsanwa ltsanwärter 13

nSOZIALRECIIT

Anspruch auf Pftegegetd bei aus[ändischem pensionsbezug
L4

Pftegegetd für Selbstständige - Anderu ng der Rechtsprechung zu Gerichtszusammensetzung 15
Entzieh ung eines irrtü mlich gewäh rten pftegegetdes

t6

ISTEUERRECHT

Absetzung fü r Abnutzun g bei abgerissenem Gebäude 77
Entscheidun g nach Beschwerdevorentscheid ung - Unterschiede zwischen BAO und VwGVG 1B

ARTIKETRUNDSCHAU
20

19
IMPRESSUM

ard.lexisnexis. at



I



r
:'
:

t

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Heute begrüße ich Sie als neuer Chef-
redakteur unserer Fachzeitschrift,,soziale
Sicherheit". Mitte dieses Jahres habe ich
die Chance bekommen. die Soziale Sicher-
heit in die Zukunft zu führen. An der ge-
wohnt ausgezeichneten Oualität unserer
wissenschaftlichen Fachzeitung wird sich
auch weiterhin nichts ändern, wir wollen
in einigen Bereichen noch besser werden.
Garant dafür ist unser kompetentes Redak-

tionsteam mit hochkarätigen Autorinnen und Autoren, die mit inter-
essanten und lesenswerten Beiträgen auch diese Ausgabe, mit dem
Schwerpunl<t Pensionsversicherung, zu einer anregenden Lektüre
machen.

ln einem hochinteressanten Beitrag widmet sich Dr. Verena Zwin-
ger (PVA) dem Thema Hinterbliebenenleistungen untel dem Ge-
sichtspunkt sozioökonomischer Trends. Ein finanzpolitisch wichtiger
Aspekt, wenden OECD-Länder im Durchschnitt doch 0,8 Prozent
des Bruttoinlandsprodul<ts (BlP) dafür auf. Das ist durchaus bemer-
kenswert, denn vergleichsweise gehen in den OECD-Ländern etwa
0,6 Prozent des BIP in Leistungen beiArbeitslosigkeit.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe einen Arlil<el von Dr. Daniela
Schön (PVA) zu Anderungen des Epidemiegesetzes und eine Abhand-
lung des Autorinnenteams Mag. Gabriele Gschwandtner, Birgit Frei-
tag, BScN und Mag. Beate Heiß (PVA) über die Leistungen der pflege
als wesentliches Element im Alltag der medizinischen Rehabilitation.

Mag. Wilhelm Hanisch und Moritz lbesich, LL.M., nehmen in
ihrem lesenswerten Beitrag die langjährige praxis der Anpassungen
im österreichischen PV-System, auch im Hinblick auf aktuelle lnfla-
tionsraten und drohende Wohlstandsverluste, kritisch unter die Lupe.

lm Namen des gesamten Teams der Sozialen Sicherheit wün-
sche ich lhnen vergnügliche Lesestunden mit dieser Winter-Ausgabe
und schon heute ein besinnliches Weihnachtsf est2022, sowie einen
geruhsamen Jahreswechsel. Wir freuen uns, wenn wir Sie - sehr
geschätzte Leserinnen und Leser - auch 2023 zu unseren Abon-
nent*innen zählen dürfen !

Mag. Wolfgang Beigl
Selbstverwaltung, Grundsatz, Koordinierung und Wissenschaftskooperation
Chef redakteur Soziale Sicherheit

Welchen entscheidenden Beitrag die

Gesundheits- und Krankenpflege zum

Rehabilitationserfolg leisten kann,

lesen Sie auf Seite 188.
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wohnt ausgezeichneten Oualität unserer
wissenschaftlichen Fachzeitung wird sich
auch weiterhin nichts ändern, wir wollen
in einigen Bereichen noch besser werden.
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essanten und lesenswerten Beiträgen auch diese Ausgabe, mit dem
Schwerpunkt Pensionsversicherung, zu einer anregenden Lektüre
machen.

ln einem hochinteressanten Beitrag widmet sich Dr. Verena Zwin-
ger (PVA) dem Thema Hinterbriebenenreistungen unter dem Ge-
sichtspunkt sozioökonomischer Trends. Ein finanzporitisch wichtiger
Aspekt, wenden OECD-Länder im Durchschnitt doch 0,g prozent
des Bruttoinlandsprodukts (Brp) dafür auf. Das ist durchaus bemer-
kenswert, denn vergleichsweise gehen in den oECD-Ländern etwa
0,6 Prozent des BIP in Leistungen bei Arbeitslosigkeit.

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe einen Artiker von Dr. Daniera
schön (PVA) zu Anderungen des Epidemiegesetzes und eine Abhand-
Iung des Autorinnenteams Mag. Gabriere Gschwandtner, Birgit Frei-
tag, BScN und Mag. Beate Heiß (pVA) über die Leistungen dlr pfrege
als wesentliches Element im Alltag der medizinischen Rehabilitation.

Mag. Wilhelm Hanisch und Moritz lbesich, LL.M., nehmen in
ihrem lesenswerten Beitrag die rangjährige praxis der Anpassungen
im österreichischen pV-system, auch im Hinblick auf aktuelre lnfla-
tionsraten und drohende wohlstandsverluste, kritisch unter die Lupe.

lm Namen des gesamten Teams der Sozialen Sicherheit wün_
sche ich lhnen vergnügriche Lesestunden mit dieser winter-Ausgabe
und schon heute ein besinnriches weihnachtsf est2022, sowie einen
geruhsamen Jahreswechsel. Wir freuen uns, wenn wir Sie _ sehr
geschätzte Leserinnen und Leser * auch 2023 zu unseren Abon_
nen t*innen zählen dürfen I

Mag. Wolfgang Beigt
selbstverwaltung, Grundsatz, Koordinierung und wissenschaftskooperation
Chefredakteur Soziale Sicherheit
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Gesundheits- und Krankenpflege zum
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lesen Sie auf Seite 188.
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+ Editorial
Problemlöser
Von Stefan Köck

Beiträge
+ Rechtsprobleme langfristiger Vergütungszusagen
Ausgehend vom Aktien- und Bankenaußichtsrecht kommen in der Praxis vermehrt langfristige Vergü-
tungszusagen (Long Term Incentive Plans - LTIP) zum Einsatz. Der Beitrag erörtert dazu ausgewählte
Rechtsfragen.

Von Thomas Pfalz

{ Die 4-Tage-Woche . . .

Aufgrund der derzeitigen Popularität der 4-Tage-Woche befasst sich der folgende Beitrag mit den diesbe-
züglichen Rechtsgrundlagen und geht der Frage nach, ob Handlungsbedarf für den Gesetzgeber besteht.
Von Florian Mosing

+ Die unselbstständige Erwerbstätigkeit durch
drittstaatsangehörige Grenzgänger
Ausländerbeschäftigungs- und aufenthaltsrechfl iche Aspekte
Grenzgänger arbeiten in einem anderen Staat, als sie leben. Für sie gelten in vielen Rechtsbereichen beson-
dere Regelungen. Im Zusammenhang mit drittstaatsangehörigen Grenzgängern, die in österreich einer
unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, sind insbesondere auch die ausländerbeschäftigungs-
und aufenthaltsrechtlichen Aspekte von zentraler Relevanz, welche in diesem Beitrag dargestellt werden.
Von J asmin Ziegelb ecker

ZAS - J u d i katu ru bersic ht
+ ZAS-Judikatur 2022/7 3 -92

Rechtsprechung
t Schüler-Unfallversicherung: Kein Schutz bei Aufnahmsprüfungen? . .

oGH 21. 2.2022,1 0b 240t219
Mit Kommentar yon Rudolf MüIler

* Angeordneter Urlaubsverbrauch in Pandemie
oGH 24. 3.2022,9 obA 149/21h
Mit Kommentar yon Reinhard Resch

i Rechnungslegung bei Diensterfindungsvergütung
oGH 22. 2. 2022, I ObA 9t22i
Mit Kommentar yon Christian Kollau
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Aktuelle lnformationen aus m recht und Sozialrecht

Bindung an das Anbot einer einvernehmlichen Auflösung beginnt.erst mit dessen Zugang
, r';;:-I,*irr .:',' .oGH 18.7.2022, 8 ObA 51122s

Vorrang der Anfechtungsklage wegen verpönten Motivs gegenüber Feststellungsklage bei
sittenwidriger Kündigung
3GIJ 74.7.2A22, I obA 70,22t

Schriftformgebot bei Zusendung einer Ausfertigung des eingescannten Originals erfüllt
oGH 30.8.2022. I obA 101/21t

Berücksichtigung eines deutschen Arbeitsunfalls für eine Gesamtrente
OGH 21.6.2022. 10 ObS 72122v

Schwerarbeit wegen schwerer körperlicher Arbeit: Kalorienverbrauch aus allen versicherungs-
pflichtigen Tätigkeiten zu berücksichtigen
oGIl 2a.7.2A22, 10 ObS 64122t

ffi
Unfallversicherungsschutz bei Covid-1 9
ELISABETH BISCHOFREITER

Wenn der Postmann zweimal klingelt - Erschwernis bei der Leistungsgettendmachung im AIVG
in Zeiten der Corona-Pandemie
HARALD WÖGERBAUER

Auswirkungen von Entschädigungen aufgrund öffentlieh-rechtlicher Dienstverhinderungen
WOLFGANG KOZAK,DOMINIQUE FEIGL

Schriftleitung
ELIAS FEL"EN. CHRISTOPH KLEIN. RUDOLF MOSLER

Wissenschaftlicher Beirat
HON..PROF. DR. JOSEF CERNY
MITGLIED DES VFGI{ RA.IN HON.-PROF N DR,N SIEGLINDE GAHLEITNER
BM AD GEN..DIR, AD DR. WALTER GEPPERT
EM. O.UN1V.-PROF, DR. KONRAD GRILLBERGER
AO. UNIV.-PROF. MAG. DR. MARTIN GRUBER.RISAK
EM. O.UNIV.-PROF. DR, PETER JABORNEGG
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UNIV..PROF. IR MMAG, non. cÜN:THtrR LÖSCHAIIGG
snN.-pnAs. DES vwGH IR MITGLTED DES vFGH IR HoN.-pRoF. DR. DR. HC. RtrDoLF MüLLER
SEN,-PRAS, DES oG}I IR DR. KARL HEINZ PtrTRAG
UNIV--PROF. IR DR. WAUIER J. PFEIL
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S 44 Abs 1 Z 1 Niederösterreichisches Spitalsärztegesetzes

oGH22.04.2022, SObA L9/22k ......... 86
Die durch eine psychische Erkrankung bewirkte Dienstunfähig-
keit eines Piloten ist unverschuldet, weshalb aufgrund einer
zulässigen Einschränkung desS27 Z2 AngG durch den hier
anwendbaren Kollektivvertrag keine Entlassung erfolgen darf
oGH 19.05.2022, 9 ObAT/22b ............. 86

Die Verneinung eines l\4issverhältnisses in Hinblick auf die ein-
wöchige Kündigungsfrist bei Dienstverhältnissen unter sechs
Monaten gem S 36 Abs 1 Stmk GVBG liegt im Rahmen der Rsp

oGH 30.06.2022,9 ObA 47/22R a7

VwGH, VfGH, LVwG

Für die Beurteilung, ob das private Fehlverhalten eines Arztes
das Standesansehen schädigt, ist entscheidend, ob das Verhal-
ten das Ansehen der Arzteschaft beeinträchtigen kann

vwcH 14.06.2O22, Ra 202O/09/OO34 ......................... 87

Die Gesundheitsbehandlung

Haftung

OGH

Den Arzt trifft die Beweistast für die Erfüilung seiner
Aufkläru ngspflicht
oGH 06.04.2022, 6 Ob 46/22s 88
Auch wenn der Patient vor dem Eingriff nicht korrekt auf-
geklärt worden war, hat er keinen Anspruch auf Schaden-
ersatz, wenn sich das Risiko, auf das die Arae hinweisen
hätten müssen, nicht verwirklicht hat
OGH 19.05.2022,5ObAL/22m .......... 88

Es besteht kein Anspruch auf Schadenersatz bei einer un-
geplanten Schwangerschaft trotz Verhütung mit Spirale

oGH 2s. 0s. 2022, I Ob 69/2Lm 88
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klärung vorgenommenen Behandlung haftet der Arzt selbst
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ausreichender Aufklärung in die Behandlung eingewilligt hätte

OGH 22. 06. 2022, t Ob 94/22p 89

Durch eine objektiv vertretbare Annahme.eines Behandlungs-
fehlers des Patienten aufgrund Bestätigung mehrerer Arzte
wird die Verjährung in Gang gesetzt

oGH 19.07.2022, 5 Ob 2L/22e

Die Gesundheitsorgan isation

VwGH, VfGH, LVwG

Die Schaffung einer Gesundheitsplanung GmbH im Bereich
der mittelbaren Bundesverwaltung, ohne Zustimmung der
Bundesländer, ist verfassungswidrig
vf G H 30. 06. 2022, G 334-34l-/ 2O2L-29, V 265/
202L-29 90

Beihilfen und Unterstützungen

OGH

Die lvlindesteinstufung gem $ 4a BPGG hängt nicht vom
individuell erforderlichen Betreuungs- und Hilfsbedarf,
sondern von bestimmten Diagnosen ab

oGH 21.06.2022,10 ObS 43/22d 91

Notstandshilfe soll - beim Ersatz des Verdienstentgangs
aufgrund eines Behandlungsfehlers - dem Berechtigten
aus sozialen Erwägungen endgültig verbleiben, ohne den
Schädiger in seiner Ersatzpflicht zu entlas{en
oGH 18.07.2022, A Ob to4/2th .......... 92

Eine nicht mehr als 13 Tage nach erstmaligem widmungs-
mäßigen Gebrauch der Unterkunft erfolgte Meldung schadet
nach $ 2 Abs 6 Satz 2 KBGG dem Anspruch auf Kinder
betreuungsgeld nicht
oGH 28.07.2022,LOOb9a4/22h ....... 92

Versicherungsrecht

OGH

Der Bund kann sich bei Dienstunfällen von Präsenzdienern nicht
auf das Dienstgeberhaftungsprivileg S 333 ASVG berufen

OGH 23. 03. 2022, t Ob 25/22s .......... 93
Humangenetische Vorsorgemaßnahmen durch pränatale
Diagnostik bei einem Wahlarzt begründen keinen Kostenersatz-
anspruch gegenüber dem Träger der Krankenversicherung
oGH 29.03.2022, 10 ObS 25/22e ....... 94
Ein Rücktritt von der Versicherung aufgrund einer Verletzung
der Anzeigeobliegenheit gem S 16 VersVG ist nur möglich, wenn die
0bliegenheitsverletzung für den Vertragsabschluss kausal ist
oGH 25.05.2022,7 Ob 25/22k ............ 94

lnternational ist der pensionsauszahlende Staat und nicht der
Wohnsitzstaat zur Gewährung von fflegeleistungen zuständig
oGH 21. 06.2022, LO ObS 3/22x
Die Krankenversicherung muss die Kosten für bestimmte
Präparate und Maßnahmen zur Behandlung eines diagnos-
tizierten androgenetischen Haarausfalls nicht übernehmen,
da keine behandlungsbedürftige Krankheit vorliegt
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Zur Beurteilung der Entziehung des Rehabilitationsgeldes
ist der Zustand im Zeitpunkt der Erlassung des Bescheids
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im Zeitpunkt der Entziehung gegenüberzustellen
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vfGH 30.06. 2022,V 3/2022 103
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nachteil aus einem für den Antragsteller zulässigen Erwerb
zu ersetzen

VwGH 09.08.2O22, Ra 2022/09/006A ......................... 104

COVI D-l9-Rechtsprechung der LVwG (Auswaht)
Die Aufhebung der Absonderung kann nicht angefochten
werden

LVwG NÖ 15. 07.2022, LVwc-Q-89/OO L-2O22 .............. LO4
Zulagen sind dem Zeitraum der tatsächlichen Ableistung
zuzuordnen
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Die Ausnahme von der Quarantäne- und Registrierungs-
pflicht nach COVID-19-Einreiseverordnung 2021 greift nicht
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Es ist nach S 441a Abs 2 ASVG unzulässig, für einen Tag zwei
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kann, obwohl zum Zeitpunkt der Ladung für die zweite Sitzung
der Antrag auf neuerliche Abstimmung in einer weiteren
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VwGH 22.06.2O22, Ro 202L/08/0006......................... 96

Das Verfahren

Erwachsenenschutz

OGH

Auch bei Rechtsanwälten als Erwachsenenvertretern ist zu
prüfen, ob ausreichende Betreuungsmöglichkeiten der
Betroffenen gegeben sind
OGH22.O2.2O22,2O62O2/2La 97
Ein Rechtsanwalt darf eine Bestellung als gerichilicher
Erwachsenenvertreter ablehnen, auch wenn der Betroffene
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oGH 20. 04. 2022, t Ob 41_/22v

Hei maufentha ltsgesetz
OGH

Auch wenn die sedierende Wirkung von Medikamenten
ebenso dazu dient, einen gestörten Tag- Nacht-Rhythmus zu
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Nachtschlaf zu verbessern, liegt keine Freiheitsbeschränkung
isd S 3 Abs 1 HeimAufG vor, wenn die medikamentöse
Behandlung nicht unmittelbar die Unterbindung des
Bewegungsdrangs bezweckte
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Eingriff in die persönliche Freiheit dar als eine ,,schtichte"
Fesselung (nach vorne zeigend)
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OLG Linz L5.07.2022, 9 Bs L43/22a.............................. 99
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Auch Zufahrten und Verbindungswege zur eigenilichen
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Seite 75 2022

oGH 25.05.2022,7 Ob 2/22b 100



8. Jahrgang / November 2022/ Nr. 6

C|3-{3Olt

Zeitschrift für W und Finanzstrafrecht

Tg Ef I lr,rl: !m

Rainer Brandl I Severin Glaser I Ronert Kert I Roman Leitner
,l\ilichaef Rohregger I trtorbert Schrottmeyer I Mario Schmieder I ftorUert Wess

SCH ttf ERPUIIKT Die Eu.ropäisc,he

ä \'8fUr 6;
EF+i*rJ: g

r-t'€.=i:
-{i =

Wurze,ln und vot{äufiges Ergebnis d'er Ausbitdung
Arbeitsweise unter Berüeks ichtrigung der Ständrgen Kammern
,Grenzen bei der Austi;bung d:e,r Zusländigkeit
Grenzüberschreiten'd,e Z usammena'rbeit - Art 31 E UStA-VO
Ger.ie'htliche Kontrolle - neue Herausforderu,ngen
Ei,nstell u:ngsentscheid,u,ngen utnd Konseq,ue nzen lm Rechtssch,utz

Wirtschaf tsstraf recht
Update zur Checkl'iste zu den Russla'nd-San,ktlonen

Europastrafrecht
Eu,ropäischer H,aftbefehlund mögllche reehtsstaatLiche Defizite

Finanzstrafrecht
Vö[la,uto,matisierte Strafentscheldungen im Flnanzstra{recht?
Tagu,ngsberichtzur26,.Finanzstraf rech'tlichenTagung

Ans Sicht des Am,ts füi:r
B,eurrteilwng der s,ubje,ktiven T, seite be'i AusJand,rcinküinften (II)



Gri'

ln haltsverzeich n is

SCHWERPU N KT Die Eu ropä ische Staatsa nwaltschaft

Wurzeln und vorläufiges Ergebnis der Ausbildung
Frank HöPfel

Struktur und Grundzüge des Verfahrens sowie der Arbeitsweise u

besonderer Berücksichtigung der Ständigen Kammern
lngrid Maschl-Clausen ".'...

Grenzen bei der Ausübung der Zuständigkeit
Claudia Angermaier.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Art 31 EUSTA-VO -
eine Innovation?
Judith Herrnfeld'.......'.........

Die gerichtliche Kontrolle - Neue Herausforderungen für die
mitgliedstaatlichen Gerichte als funktionale Unionsgerichte
Hans-Holger Herrnfeld....'.

Einstellungsentscheidungen und gerichtlicher Rechtsschutz in Bezug
auf die Einstellung des Verfahrens
Babek Oshidari 246

Wi rtschaftsstraf recht
Update zur Checkliste zu den Russland-Sanktionen

Aus den aktuellen Rechtsprechung

IMPRESSUM

Zeitschrift fi.ir Wirtschafts_ uncl
Finanzstrafrecht

Brandl; Univ.,Prol Dr. Seve-
UDiv.-Prof. Dr. Robert Kert; Wp/

Dr. Roman Leitner; RA Dr
RA .lvlag. lvtario

WP/SIB Mag. Norbert
RA Dr. Norbert !Vess.

Medienunternehmen:

Linde Verlag Ges.rn.b.H., A-12I0 Wien,
Scheydgasse 24.

Telefon: 0 l/24 630 Serie.
"I' elefax: 0 | I 24 630- 23.
E- Ivlail: offi ce@lindevedag.at.

I nternet: http://ww.lindeverlag.at.
DVR 0002356; Rechtsform der Gesellschaft:
Ges.m.b.H.; Sitz: Wien.
Firrnenbuchnumrner: 102235x.

Firmenbuchgericht; Handelsgericht Wien.
ARA-Lizenz-Nr. 3991; ATU 14910701.
Gesellschafter: Anna Jentzsch (35 ?o) und
fentzsch Holding GmbH (65 9o).

Geschäftslührung: Mag. I(aus Kornherr,
Benjamin Jentzsch.

Erscheinungsweise und Bezugs-
preise:

Periodisches Medienwerk: ZWF -
Zeitschrift fur Wirtschafts- und Finanz,
strafrecht.
Grundlegende Richtung: Fachinfollatio-
nen zum !Virtschafts- und Finanzstrafrecht.
Erscheint sechsrnal jährlich.

]ahresabonnement 2022 (6 Hefte) zum Preis
von lilJR 246,- (Print) bzw. EUR 277,-
(Print & Digital) - jeweils inkl. MwSt., exkl.
Versandspesen.

Einzelheft 20221EUR 54,10 (inkl. MwSt.,
exkl. Versandspesen).

.A.bbestellungen sind uur zunr Ende eines

Jahrgangs möglich und müssen bis spätes-

tens 30. November schriftlich erfolgen.
Unterbleibt die Abbestellung, so läuft das

Abonnerlent automatisch ein Jahr und zu

den jeweils gültigen Konditionen weiter.
Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

Nachdruck - auch auszngsweise - ist nur
mit ausdrücldicher Bewilligung des Verlags
gestattet. Es wird daraufvewiesen, dass alle

Angaben in dieser Fachzeitschrift trotz sorg-

Fältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen

und eine Haftung des Verlages, der lledak-
tion oder der Autoren ausgeschlossen ist.

I.lrheberrechtshinweis: Für Publikationen in

den Fachzeitschriften des Linde Verlags

gelten die AGB tür Autorinnen und Autoren
(abrufbar unter https://mm.lindeverlag.at/
agb) sowie die Datenschutzerklirung
(abrufbar unter https:/lrvnv.linder.erlag.at/
datenschutz).

Anzeigenverkauf und -beratung:

Gabriele Hladik, Tel.: 01124 630-7 19

E-Mail: gabriele.hladik@lindeverlag.at
Sonja Grobauer, Tel.: 0664178733376

E')Vlail: sonja.grobauer@lindeverlag.at

ISSN;2409-5265

Hersteller:

Druckerei Hans Jentzsch & Co. GnbH,
l2l0 Wien, Scheydgasse 3l
E-lvlail: offi ce@jentzsch.at

![ehrfach untweltzertifi ziert
(m jentzsch.at)
'f elefo n: 0 I I 27 B 42 I 6 - 0

und

Mario Schmieder / Norbert Wess

Literaturru ndschau
Mario Schmieder / Norbert Wess

Rezension: Soyer/Schumann (Hrsg), Verfahrensgerechtig keit für
Unternehmen
Eric Reyman

Europastrafrecht
Europäischer Haftbefehl bei Mängeln in der Unabhängigkeit der
Richterschaft
Severin Glaser / Robert Kert

Finanzstrafrecht
26. Finanzstrafrechtliche Tagung und überreichung der FS Roman Leitner
Rainer Brandl .......................
Vol!automatisierte Strafentscheidungen im Finanzstrafrecht?
Elisabeth Köck...............

Aus Sicht des Amts für Betrugsbekämpfung
Beurteilun g der subjektiven Tatseite bei Sachverhalten rund um
Auslandsein künfte (Teil I r)

233

238

254

25s

2s6

257

254

266

272

274

260

Martina Elisabeth Ebe

Finanzstrafrecht
Entscheidu ngsbesprechungen
Einstellung des Ermittlungsverfahrens durch die stA ist stets eine solche
yegen Unzuständ igkeit dlr Gerichte
5ebastian Starl ...............
Gnadenansuchen: Keine Nachsicht bei voil aus-haftender Gerdstrafe?Sebastian Starl ................

r / Rainer Kuscher

Aus der aktuellen Rechtsprechung
Rainer Brandl / Roman 1eitner........... 278
Literaturrundschau
Rainer Brandl / Roman 1eitner...........

zwF 6/2022

lnhaltsverzeichnis

222

SrB

278

217



www.manz.atlrfg

RFG
\AtÄ-

q

Herausgeber Walter Leiss

Schrijlleitung und Redaktion Markus Achatz, Peter Pilz
Redaktion Christoph Grabenwarter, Ferdinand Kerschner,

Alfred Riedl, Ursula Stingl-Lösch Dezember 2c,22

NÖ beratu ng

149 - 200

Schwerpunkt

Raumordnungsrecht II
Die steierrnärkische Raum'ordnungs- und Baugesetznovelle
Tatjana Katalan und Marie Sophie Reitinger O 152

Behebung einer Sonderwidmung irn Freiland führt nicht zu einem

"rweißen 
Fleck" Mario Walcher und Marco Wallner O 161

örtliche Energieraumplanung: Unions- und verf,assungsrechtliche
Grenzen (Teil2) Mario Laimgruber und EmiI Nigmatullin ä 164

Besteuerung von Freizeitwohnsitzen Markus Achatz O 174

L&"fi!&t
Steuer-Radar ä 180

Ww
Quo vadis, Verbandsrecht?
Markus Tischitz et$
.Iudikatur der Höchstgerichte zur Gerneind,e Stefan Leo l:rank e tg;l

Kle'inwasserlcraft anlagen und verwaltungsrechtliche
Interessenabwägungen Martin l4leiss O 190

VRV-konforme Darstellung von durch mehrere Gerneinden
gemeinsarn errichteten Straßen- und (A.b-)Wasserba,uten
Alexander llerbst und Veronika Meszarits ä 196

(
\
)

ISSN 1993-8093 0ster:reichrsche Post AG PZ 0620368B4'P Vertag Manz, Gutjheit Schoder Gasse t/, 1230 t4rien

MANZ:z



Kf q,i

"W

+ Editorial
Von Walter Leiss
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Raumordnungsrcüht Nä

+ Die steiermärkische Raumordnungs- und Baugesetznovelle 2022 - Was ist neu
für Gemeinden? 152
Ein Überblick über die praxisrelevanten Anderungen für Gemeinden und Bauämter
Im April 2022 istmit der Stmk Raumordnungs- und Baugesetznovelle2022 (LGBl2022l45) die umfassends-
te Novellierung des STROG seit Langem erfolgt. Die Nov fußt im Wesentlichen auf drei Säulen - dem
Klimaschutz (Stichwort Green Deal), der Reduktion des Bodenverbrauchs und der Neuregelung der Aus-
wirkungen von Tierhaltungsbetrieben. Der Beitrag stellt einen Überblick über die für die Praxis bedeut-
samen Neuerungen fur Gemeinden und Bauämter dar. Zudem enthält er Hinweise, Praxistipps und Ver-
gieiche mit der Rechtslage in anderen Bundesländern.
Von Tatjana Katalan und Marie Sophie Reitinger

*) Behebung einer Sonderuridmung im Freiland bzw einerVerkehrsfläche führt nicht
zu einem ,,weißen Fleck", sondern zur Widmung Freiland 161
Anmerkung zu VfGH 8. 3. 2022, V 261-26312021 und 18. 3. 2022, E 446412020 - 65.
Von Mario Walcher und Marco Wallner

'+ Örtliche Energieraumplanung : Unions- und verfassungsrechtliche
Voraussetzungen und Grenzen fl-eil 2) . . . 1G4
Die Ausübung energieraumplanerischer Zuständigkeiten hat sich innerhalb der unions- und verfassungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen zu bewegen, welche in diesem Beitrag - unter Berücksichtigung rezenter Ent-
wicklungen - untersucht werden. Teil I widmet sich den Instrumenten der örtlichen Energieraumplanung
und der örtlichen Energieraumplanung iZm dem Unionsrecht. Teil 2 behandelt verfassungsrechtliche Bezüge,
wie die Zuständigkeit der Gemeinden und die Einschränkungen in der Raumplanung durch Grundrechte.
Von Mario Laimgruber und Emil Nigmatullin

* Zur Besteuerung von Freizeitwohnsitzen 174
Grundfragen und spezielle Aspekte zur Tiroler Freizeitwohnsitzabgabe und zum oberösterreichi-
schen Freizeitwohnungspauschale
Freizeitwohnsitze fordern Länder und Gemeinden nicht nur im Rahmen der Raumordnung, sondern we-
cken auch fiskalische Interessen. Die mit der Besteuerung von Freizeitwohnsitzen verbundenen verfassungs-
und finanzausgleichsrechtlichen Fragen sind vielfältig. Die dogmatischen Grundlagen in diesem Themen-
feld hat Hans Georg Ruppe entwickelt. Aus Anlass seines 80. Geburtstages, den Hans Georg Ruppe dieses

fahr beging, ist es mehr als angemessen, darauf hinzuweisen, dass die von ihm schon vor der fahrtausend-
wende formulierten Erkenntnisse nichts von ihrer Gültigkeit verioren haben. Dies wird auch durch die
jüngste Rsp des VfGH bestätigt.

Von Markus Achatz

Ste uen-ffiaCar 180

mit
>raxistipp

mit
Praxistipp

Judikatur
'* Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . . .

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Freizeitwohnungspauschale setzt voraus, dass Umstände vorliegen,

!1e 
eine Freizeitnutzung der Wohirung indizieren (VfGH 23. 6.2022, E 71012021). Bei der Vorschreibung

eines.Aufschließungsbeitrags für einen Grundstücksteil sind für das ganze Grundstück geleistete Beiträge
verhältnismäßig anzurechnen (VwGH 29. 6. 2022, Ro 202011610014).
Von Stefan Leo Frank
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Offentliches Recht
+ Quo vadis, Verbandsrecht?
Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Bildung von freiwilligen Mehaweck-
Mischverbänden.
In der gemeinderechtlichen Praxis spielen Gemeindeverbände eine zentrale Rolle und verkörpern geradezu
sinnbildlich die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit. Der Verfassungsgesetzgeber hat die Kri-
terien, die fiir die Bildung von Gemeindeverbänden nach Art 116a B-VG gelten, bewusst unbestimmt und
damit weit formuliert. Durch die B-VG-Nov BGBI I 2011160 wird den Gemeinden eine weitreichende Mög-
lichkeit eingeräumt, ihre Angelegenheiten auf einen Verband zu übertragen. Der Beitrag untersucht, wie weit
dieser Spielraum auf verfassungsrechtlicher Ebene tatsächlich reicht und wo die Grenzen interkommunaler
Zusammenarbeit, insb mit Blick auf die Bildung von Mehrzweck- und Mischverbänden, zu ziehen sind.
Von Markus Tischitz

-l Kleinwasserkraftanlagen und ihre Stellung bei verwaltungsrechtlichen
lnteressenabwägungen . .. 190
Eine Darstellung am Beispiel des Wasserrechts.
Kleinwasserkraftanlagen produzieren im Regelfall eine kleinere Energiemenge als größere Anlagen. Mit
ihnen sind meist auch geringere Eingriffe in andere Rechtsgüter als bei größeren Anlagen verbunden.
Der Beitrag untersucht, welche Rolle Kleinwasserkraftanlagen bei verwaltungsrechtlichen Interessenabwä-

gungen spielen und wie dies im Lichte des übergeordneten öffentlichen Interesses an erneuerbaren Energien
zu sehen ist.

Von Martin Weiss

VRV 2015
+ VRV-konforme Darstellung von durch mehrere Gemeinden gemeinsam
errichteten Straßen- und (Ab-)Wasserbauten/-anlagen sowie sonstigen
Grundstückseinrichtungen 196
Häufig sind Gebietskörperschaften nicht im alleinigen ,,Besitz" solcher Anlagen, sondern weisen
daran nur ein Miteigentum (gemeinsam mit anderen Gemeinden) auf. Wie das haushaltstechnisch
auszuweisen ist, stellt der Beitrag dar.
Zwar kann die Rechtsbeziehung zwischen den Beteiligten mannigfaltig ausgestaltet werden, weshalb die
Frage nach ihrer VRV-konformen Darstellung nicht pauschal beantwortet werden kann. Die in der Praxis
am häufigsten vorkommenden Fallvarianten können im Beitrag aber einer Lösung zugefiihrt werden. Hier-
zu muss in Ermangelung spezifischer Regelungen auf die unternehmensrechtlichen Vorschriften, die wie-
derum auf abgabenrechtliche Normen verweisen, zurückgegriffen werden.
Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits
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EDITORIAL l.r*urmer Kaffee?

Ein UrteiI des OLG Wien zur Haftung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden einer mittterweile insolventen Bank hat neulich
fürAufsehen gesorgt. Die Herausgeber der ZFR gelangen zum Ergebnis, dass diese Entscheidung attenfatts,,lauwarmer Kaffee,,
ist.
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E DITORIAL luu*urmer Kaffee?

Ein UrteiI des oLG Wien zur Haftung des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden einer mittlerweile insolventen Bank hat neulich
fürAufsehen gesorgt. Die Herausgeber der ZFR gelangen zum Ergebnis, dass diese Entscheidung allenfatts,,tauwarmer Kaffee,.
ist.

BEITRAGE

52L

Mona Phllomena Ladler: Meilensteine der Banken- und Kapitalmarktunion: Re-RegulierungohneOrdnungsprinzipien? 524

Der Finanzsektor ist mit einer neuen Regulierungswelle konfrontiert. Der Beitrag unternimmt eine kritische Würdigung der
(geplanten) Maßnahmen, die ein Gesamtkonzept vermissen lassen.

Bibiane Kaufmannl Europaweite Harmonisierung durch die Crowdfunding-Verordnung? österreich und Deutschland
im Vergleich 531

Ein Vergleich der Rechtslage in Österreich und Deutschland nach Umsetzung der Crowdfunding-Verordnung lässt vor allem
abseits der Verordnung eine unübersichtliche Regulierungslandschaft in Europäischen Staaten erkennen, die parattet
weiterhin gilt. Unterschiedliche Plattform-Modetle und anwendbares Recht fächern sich weiter auf - zur Herausforderung für
Anbieter und Anleger.
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EuGH
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Raußrcrdnrrngsrecht 
I I

-r Die steiermärkische Raumordnungs- und Baugesetznovelle 2022 -Was ist neu
für Gemeinden?
Ein Überblick über die pr""i"r"r"u*t",r ono"rrnn"" ,u,. o"rd"d"" 

""0 
,ura,'ao 

152
Im April 2022 ist mitder stmk Raumordnungs- und Baugesetznovelle 2022 (LGBI2022145) die umfassends-
te- Novellierung des stRoc seit Langem .Ätgt. Die Nov fußt im wesentlichen auf drei Säulen - demKlimaschutz (stichwort Green Deal), der Reduition des Bodenyerbrauchs und der Neuregelung der Aus-
wirkungen von Tierhaltungsbetrieben. Der Beitrag steilt einen überblick über die für die praxis bedeut-
samen Neuerungen für Gemeinden und Bauämter dar. Zudem enthält er Hinweise, praxistipps und Ver-
gleiche mit der Rechtslage in anderen Bundesländern.
Von Tatjana Katalan und Marie Sophie Reitinger

+ Behebung einer Sonderwidmung im Freiland bzw einerVerkehrsfläche fuhrt nicht
zu einem ,,weißen Fleck", sondern zur Widmung Freiland 161
Anmerkung zu vfGH 8. 3. 2022, v 26r -2631202r und lB. 3. 2022, E 446412020 - 6s.
Von Mario Walcher und Marco Wallner

+ orlliche Energieraumplanung: unions- und vefassungsrechiliche
Voraussetzungen und Grenzen ffeil 2) . . . 164
Die Ausübung energieraumplanerischer Zuständigkeiten hat sich innerhalb der unions- und verfassungsrecht-
lichen Rahmenbedingungen zu bewegen, welchJin diesem Beitrag - unter Berücksichtigung rezenter Ent-wicklungen - untersucht werden. Teil I widmet sich den Instrum-enten der örtlichen Energieraumplanung
und der örtlichen Energieraumplanung izm d,emunionsrecht. Teil 2 behandelt verfassungsrechtliche Bezüge,wie die Zuständigkeit der Gemeinden und die Einschränkungen in der Raumplanung äurch Grundrechte.
Von Mario Laimgruber und Emil Nigmatullin

t Zur Besteuerung von Freizeitwohnsitzen fi4
Grundfragen und spezielle Aspekte zur Tiroler Freizeitwohnsitzabgabe und zum oberösterreichi-
schen Freizeitwohnun gspauschale
Freizeitwohnsitze fordern Länder und Gemeinden nicht nur im Rahmen der Raumordnung, sondern we-
cken auch fiskalische Interessen. Die mit der Besteuerung von Freizeitwohnsitzen verbundenJn verfarsungs-
und finanzausgleichsrechtlichen Fragen sind vielfültig. bie dogmatischen Grundlagen in diesem Themen-
fld l" Hans Georg Ruppe entwickelt. Aus Anlass seines 80. beburtstages, den ians Grorg Ruppe dieses
]ahr beging, ist es mehr als angemessen, darauf hinzuweisen, dass die uÄ in* schon vor der Jahrtausend-wende formulierten Erkenntnisse nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Dies wird auch durch diejüngste Rsp des VfGH bestätigt.
Von Markus Achatz

Steuer-Radar
180

mit
Praxistipp

Judikatur
'* Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . . ,Die verpflichtung zur Entrichtung der Freizeitwohnungspauschale setzt voraus, dass umstände vorliegen,die eine Freizeitnutzung der woh"n""g l"Jtrt *n (vfGH za. 6. 2022, E 7101202r).Bei der vorschreibungernes Aufschließunssbeitrags für einei Grundstücksteil sind frir das gu.rr" crurrdstück geleistete Beiträgeverhältnismäßig a.,iure.hn*e' tv*cu zö. ä-.'Ärr, Ro 2020r|6/o014).Von Stefan Leo Frank
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Cffentliches Recht
* Quo vadis, Verbandsrecht?
Zur Frage der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Bildung von freiwilligen Mehrzweck-
Mischverbänden.
In der gemeinderechtlichen Praxis spielen Gemeindeverbände eine zentrale Rolle und verkörpern geradezu
sinnbildlich die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit. Der verfassungsges etzgeber hat die Kri-
terien, die für die Bildung von Gemeindeverbänden nach Art 1l6a B_VG gelten, bewusst unbestimmt und
damit weit formuliert. Durch die B-VG-Nov BGBI I 20Lll60 wird den Gemeinden eine weitreichende Mög-
lichkeit eingeräumt, ihre Angelegenheiten auf einen Verband zu übertragen. Der Beitrag untersucht, wie weit
dieser Spielraum auf verfassungsrechtlicher Ebene tatsächlich reicht und wo die Grenzen interkommunaler
Zusammenarbeit, insb mit Blick auf die Bildung von Mehrzweck- und Mischverbänden, zu ziehen sind.
Von Markus Tischitz

{ Kleinwasserkraftanlagen und ihre Stellung bei verwaltungsrechlichenlnteressenabwägungen... ...,. 1g0
Eine Darstellung am Beispiel des Wasserrechts.
Kleinwasserkraftanlagen produzieren im Regelfall eine kleinere Energiemenge als größere Anlagen. Mit
ihnen sind meist auch geringere Eingriffe in andere Rechtsgüter als"bel größer.riArrlug.r, u.Ärrrd.r.
Der Beitrag untersucht, welche Rolle Kleinwasserkraftanlagen bei verwaltungsrechtlichen I-nteressenabwä-
gungen spielen und wie dies im Lichte des übergeordneten öffentlichen Interesses an erneuerbaren Energien
zu sehen ist.

Von Martin Weiss

VRV 2015
+ VRV-konforme Darstellung von durch mehrere Gemeinden gemeinsam
errichteten straßen- und (Ab-)wasserbauten/-anlagen sowie sönstigenGrundstückseinrichtungen 

196
Häufig sind Gebietskörperschaften nicht im alleinigen ,,Besitz" sotcner enl.g"n,'*no"rn *"i*n
daran nur ein Miteigentum (gemeinsam mit anderen Gemeinden) auf. wie das haushaltstechnisch
auszuweisen ist, stellt der Beitrag dar.
Zwar kann die Rechtsbeziehung zwischen den Beteiligten mannigfaltig ausgestaltet werden, weshalb dieFrage nach ihrer vRV-konformen Darstellung nicht pauschal beaitwoiet werden kann. Die in der praxis
am häufigsten vorkommenden Fallvarianten klnnen im Beitrag aber einer Lösung zugeführt werden. Hier-zu muss in Ermangelung spezifischer Regelungen auf die unteinehmensrechtlichlen üorschriften, die wie-derum auf abgabenrechtliche Normen verweiJerr, zurückgegriffen werden.
Von Alexander Herbst und Veronika Meszarits
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*Editorial ....
Von Karl-Heinz Danzl

Beiträge
t Der Auslaufbereich von Renn- und Trainingsstrecken, Fun-Parks und ähnlichen
Sonderflächen
Der Beitrag berichtet über das 39. Seilbahnsl'rnposium im April dieses fahres, stellt die dabei erarbeitete
These zum Auslaufbereich von Sonderflächen vor und erläutert diese These vor dem Hintergrund der bisher
zu den Sonderflächen getroffenen Aussagen des Gremiums.
Von Verena Cap, Iohannes Stabentheiner und Martin Weber

{ Tourengehen in Skigebieten . . .

Zu den Sorgfaltspflichten bei Pistentouren
37. Ötztalet Diskussionsforum vom 31. 3. bis 3. 4. 2022. Das heurige ötztaler Diskussionsforum beschäftigte
sich mit der Frage von Verkehrssicherungspflichten mit Beziehung auf die neuartige Anlage von Aufstiegs-
spuren für Pistentouren.

Von Ulrich Knibbe

Bericht
{ lnnovative ldeen fur die Unfallprävention
KFV-Forschungspreis 2022
Von Katharina Hottwagner und Ingrid Kaiper-Rozhon

397

400

404

407

408

411

414

Rechtsprechung
-| Haftungsfragen bei Abspringen vom fahrenden Zug .

1 96: OGH 29. 6. 2020, 2 Ob 79/20m
Mit Anmerkung von Christian Huber

+ (Nach-)wirkungen eines im vorprozess geschlossenen vergreichs
197: OGH 14. 10. 2020,2Ob 64120I
Mit Anmerkung von Christian Huber

+ Obliegenheit des Käufers bei Geltendmachung von
Gewährleistungsansprüchen
198: OGH 25.3.2021, I Ob 5/212
Mit Anmerkung ",ton Georg Kathrein

J udi katu rü bersicht Verwaltu ng
+ stvo 418
1 99: VwGH 4. 7. 2022, Ra 2O21 /O2/0247
Methadon ist Suchtgift

200:VwGH27.7.2O2Z,Ra2O22\O2/0057.. 418
Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung, Sperrwirkung wenn keine Alkoholisierung angenom-
men wurde

201 : VwGH 27. Z. 2022, Ra 2e22/02/0049 . . 419
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Kuratcriurn fur Verkehrssicherheit
+ Rotlichtmissachtung im Straßenverkehr
Verbreitung bei Kfz-Lenkenden, Radfahrenden, Zu-Fuß-Gehenden und E-Scooter-Fahrenden in
Österreich
Rotlichtmissachtung stellt eine Herausforderung für die Verkehrssicherheit in Österreich dar. Im lahr 2021
rangierten Vorrangverletzung und Rotlichtmissachtung auf Platz 2 der Hauptunfallursachen bei Straßen-
verkehrsunfällen mit Personenschaden. In dem Beitrag gibt das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)
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Einstellungen von Verkehrsteilnehmenden in Bezug auf Rotlichtmissachtung sowie die Ergebnisse einer
Beobachtungsstudie an ampelgeregelten Kreuzungen. Aufbauend auf den Erkenntnissen werden Maßnah-
men zur Prävention von Rotlichtmissachtung und damit zusammenhängenden Unfällen abgeleitet.
Von Rffiela Neustifter, Aggelos Soteropoulos, Ernestine Mayer und Klaus Robatsch
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Elisabeth Titz: Aktuelles zu Umgründu ngen aus dem UmgrStR-Wartu ngserlass 2022
Der aktuelle UmgrStR-WE 2022 behandelt nicht nur die jüngsten gesetzlichen Neuerungen, wie insbmit dem Übergang von Zins- oder EBITDA-Vorträgen, dem neuen lnvestitionsfreibetrag, pauschalen

323

Fo rderu ngswertberichti gu
der letzten Wartung an da

im Zusammenhang
Rückstellungen undngen sowie der Entstrickungsbeste uerung, sondern verarbeitet auch eine Vielzaht an Praxisfragen, die seits BMF herangetragen wurden. Der vortiegende Beitrag fokussiert insb auf die für die Konzern besteueru ngsowie für grenzübersch reitende Umgrü ndungen relevanten Neuerungen.
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Richard Jerabek/Ulrike Schuster/Aleksandar Vesid: Die Steuerstrategie im Lichte aktueller ESG_Trends
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Ein Beitrag zur Theorie der Richtigkeitsgewähr

;;;;;i;;;;;igt mithilfe ä., ttt.o.i. der Rlchtigkeitsgewähr auf, dass das Verständnis der hierzulande hM'

wonach die AGB-Inhaltskontrolle eine typisierte Aufurägung der Sittenwidrigkeitskontrolle darstelle' auf

einem Irrtum beruht. wJ nämlich in der deutschen Rechtswissenschaft seit rangem anerkannt ist, handert

es sich beim generellen versagen der Richtigkeitsgewähr in einem abgrenzbatenBereich um eine spezifische

pr"^ä".r"ff"ng, die sich voä Versagen des Vertragsmechanismus im Einzelfall unterscheidet'

Von Armin Pabel

+ Die Veröffentlichungspflicht von lnformationen der Verwaltungsorgane

Mit 1. 1. 2023 lritteine neu eingeführte Veröffentlichungspflicht von Dokumenten der Verwaltung

Dieser Beitrag untersucht die Auswirkungen'

Von Georg Miernicki

{ Dogmatik der Notwehrprovokation ' ' 1 140

viele gehen davon aus, dass zumindest eine absichtliche Manipulation der Notwehrsituation zur Einschrän-

kung oderuogu. V..rugutg des Notwehrrechts fü'hren muss' Die Annahme' dass ein provozierendes Vor-

verhalten eine Beschräntuig a.t Rechtfertigung begründen kann, ist jedoch problematisch' Die Notwehr-

p.ouor.urto" wirft sowohl th"eoretische als auch rechtsstaatliche Fragen auf' deren Beanhvortung nicht nur

von strafrechtlichem Interesse ist. Sie bedeutet aber auch eine dogmatische Herausforderung: Übricherweise

stehen hinsichtlich der Notwehr die verhaltensweisen Angriff und verteidigung im Mittelpunkt' unter der

Annahme, dass sich eine Notwehrprovokation auf die Beurteilung auswirken kann, muss auch das vorver-

halten berücksichtigt werden. rraglict ist dann, was überhaupt als eine Notwehrprovokation gelten kann'

Uer neitrag bestimät das provozierende Vorverhalten näher'

Von Siegmar Lengauer

Evidenzblatt

Ö,lz aktuell

Beiträge
t Vertragsfreiheit, Richtigkeitsgewähr des Veftragsmechanismus und

lnhaltskontrolle

{ Arbeitsrecht .

oGH 25. 5. 2022, 8 }bA 26122i

144: verweigerte Zustimmu ng zut Kurzatbeit - kein verstoß gegen die Treuepflicht

+Schadenersatzrecht ' ' ' '

oGH 21 .2. 2022,1 0b 2401219

145: Sturz bei AufnahmePrüfung

Mit Anmerkung von Marko Wahba

oGH 26. 4.2022,2 0b 35122v

ini',,UnU"gtenzte" Räum- und Streupflicht des Liegenschaftseigentümers

äZivilverfahrensrecht ' ' ' '

oGH 24. 4.2022,9 0b 12122p

147: Internationale Zuständigkeit für Scheidungen

Mit Anmerkung von Thomas Garber

oGH 1 9. 5. 2022, I Ob 18122w

148: Gerichtsstand der Streitgenossenschaft nach Art 8 Nr I EuGWO

Mit Anmerkung von Wolfgang Braza
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Vler s.ich-dieser Tage liry' März 2022) mit dem Kohleausstieg beschäftigt, scheint
't)on der Realität überholt, Etwa 50 oÄ der Steinkoble stulnn'ft aws Russland.,2 so d.ass
sich d'ie Kohleverstrornu.ng - so die aordergründ.ige Annahme - ,rlrdil.n'*;ra. n-
des: sogar aws Australien und Kolwmbien wird sleinkohle importiert;v Rwssland ist
also.nicht der einzige Lieferant. Daber bteibt d.as Klimasclttuyyyslh: im Bereich Kohte
wn d im Allge m e in e n ak t w e ll, ab e r a u ch 

.k 
o nflik t ge la d, e n : V ie le w o lle n'W in d e n e r gie,

kaum jemand schlagschatten. viele woller"E*iiriorshand,el, kawm jem,)ni zrrorr_
kosrcn. An sich ist die Potitik berwfen, solche Konflikte awszugleilhen; sie scheint

1 Der verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls ftr Öffentliches Recht, insbesondere öffentliches virt-schaftsrecht, an der wirtschaftswissenschaftliche' iatriur J.r iü chemnitz. Es handelt sich umeinen vortrag, den der verfasser am 14.03.2022 r; J.; öÜV t;;.t gehalten hat. Die vortrags-form wurde beibehalten.
2 s' https.:/ /wwwhandelsblatt.com/unternehme n/ energie/ energie-deutsche-konzerne-geraten-

wegen-kohleimporten-aus-russland-in-erklaerungsn otlzsttssia..rrr*r; rt'g"Ä tr" 
^Ä)is.zozz.3 S' https://w*vbg'.bund.de/DE/Tt'.-."/vri"-öhstoffe/D;;i";jr7;;f,r;äiö.pjttUr"u=

pu blicationFileScv=4; ab gerufen am 22.3.2022, S. 3 3.

41
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Dr. Sebostian Pefers- Alles oder nichts? - Zum Ort der Geschäftsleitung und möglichen steuer(strafrecht)lichen Folgen

Eine Vietzahl von Steuer- und zunehmend von Steuerstrafverfahren kreist um die lmmer gteiche Frage, wo der Ort der Geschäftsteitung der Ge-
sellschaft oder einer Betriebstätte belegen ist oder war, insbesondere wer die Tagesgeschäfte geführt hat. Daran anknupfend stellt sich die Frage
nach einer (unbeschränkten) Steuerpfticht im lnland. Der sich in diesem Zusammenhang ergebende Pudels Kern ist zumeist, von wem, von wo
und in welchem Umfang die sog. Tagesgeschäfte geführt wurden.

Prof. Dr. Christian Pelz/Viktoria Riederer - Beschlagnahmeschutz anwaltlicher Korrespondenz - Zugleich Besprechung von LG Frankfurt/
0., Beschl. u. 7,4.2022 - 22 es Bl22

Rechtsfragen rund um die Beschlagnahme von Korrespondenz zwischen anwaltlichem Berater und l/andant kommt eine hohe praktische Bedeu,
tung zu. Trotzdem ist man von einer abschlietsenden und rechtssicheren Klärung der Voraussetzungen, unter denen Ermitttungsbehörden der
Tugriff auf soLche Dokumente verwehrt ist, noch weit entfernt. lnsbesondere im Stadium der präventiven strafrechttichen Beratung von lndividual-
personen und Unternehmen sind einige wesentlichen Grundpfeller weitestgehend ungeklärt.

Dr. Tobios Eggers / Dr. Marius Hook - Anonymisierung von Daten ohne bestehenden Rechtfertigungsgrund als bußgeldbewehrte
Verarbeitung i.S.d. DSGVO?

Wer gtaubt, man könne einmal rechtmätSig erhobene Daten problemlos - d.h. ohne das Vortiegen von Rechtfertigungsgründen nach Art. 6 bzw.
Art. I DSGVO - anonymisieren und dann für neue Zwecke nutzen, etwa um einer ,,Künstlichen lntetligenz" (Kl) etwas beizubringen, hat möglicher-
weise ein gutes Rechtsgefühl. Man hat aber vietleicht auch einfach nicht mit der DSGVO bzw. ihrer Auslegung durch die deutschen Datenschutz-
behörden gerechnet. Und gerade diese Auslegung kann für Unternehmen erhebtiche datenschutzrechttiche Sanktionen nach der DSGV0 nach
sich ziehen.

Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0nline-Bibliothek. lnktusive Vertragsvorlagen
und Muster auf Basis der LAWLIFT-Technotogiel Jelzt 4 wochen gratis nutzen:
www.otto-schm idt.de/akgr
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Kapitatantagebetrug: Schadensersatzanspruch gem. S 823 Abs.2 BGB i.V.m. S 264a

Abs.1 Nr. I SIGB auch bei Erwerb von Wertpapieren auf dem Sekundärmarkt; Tat-

bestandsirrtum des Vorstandsmitgtieds einer Aktiengesettschaft (BGH, Urt. v.5.5.2022 - lllZR 13V20)

m. Anm. Nikolsus Bosch

Haftung eines Unternehmens für möglicherweise missverständtiche Kapitalmarkt-

informationen und Pressemitteilungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von

Aktien eines dritten Emittenten (OLG Celte, tseschl. v. 30.9.2022 - 13 Kap 1/16)

Verlahrensrecht

Anwaltskorrespondenz: Besch169nahmeschutz, wenn sich die Korrespondenz auf

ein mit dem Strafvorwurf untrennbar verknüpftes Paralletverfahren bezieht

Vermögensabschöpfung und Beschtagnahme einer das Bestehen einer pfändbaren

Forderung belegenden Urkunde

( LG Fran kf u rtlO., Besch l, v. 7 .42022 - 22 Qs 8122)

(LG Nürnberg-Fürth, Bescht. v.83.2022 - 12 KLs 105 Js

10145t21).........
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Kriminalisierung über die SS 265c, 265d SIGB ..

ZWH Report

Kurze Nachrichten

Bundeslagebild,,Korruption 2021' .......,..,.,
CDU/CSU verlangt Aufsteltung einer Zotlpolizei

Lob mit vielen Einschränkungen zum Whistleblower-Schutz

Exporting Corruption Report tegt offen: Entwicklung der Verfotgung von Auslandsbestechung weltweit und in Deutschland rückläufig

Zeitschrift und 0nline-Datenbank gehören zusammenl
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schaft und Teilnahme bei der Tötung auf Verlangen;
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ther; Der >Vollrausch< als Straftat (S 323a SIGB) _ Zur Legitimation der
rechtlichen Missbilligung (abstrakt) gefährricher Verharteisweisen und
ihrer sanktionierung; Kerstin stirner rris winkrer; Der Arzt im Konfrikt
zwischen Fehleroffenbarungspfricht und serbstberastungsfreiheit;
Anna Oehmichen Benedikt Kohn, Künstliche lntelligenz und Strafzu_
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Rechtsprecbung

Bundesrat versagt Zustimmung zum Bürgergeld-Gesetz
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LSG Hessen
L3.07.2022 - L 6 AS 1.s6122

LSG Berlin-Brandenburg
31..05.2022 -L 32 AS 284511"6

Krankengeldspitzbetrag bei freiwillig Versicherten
(Anna Nusser)

Stationäre Liposuktion als Potentialleistung
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Erwerbsminderungsrente und Hinzuverdienst
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Haushalts übernachten (Arne Habel)

Verlust eines Kindergartenplatzes bei Quarantäneverstößen
(Christopher Schmidt)

IGta-Beiträge während der Corona-Pandemie
(Christopher Schmidt)

Voraussetzungen zur Annahme von Vorsatz im Rahmen einer Betriebsprüfung 917

(Alexander Diehm)

Zulassung der Nachzahlung freiwilliger Beiträge zur gesetzlichen 918

Rentenversicherung (Ch ristian König\

919

Verfahrensrecht

LSG Baden-Württemberg Hausverbot durch Jobcenter
24.01.2022 - L 1,2 AS 31,74121 (Tobias Schweitzer)

LSG Sachsen Einstweiliger Rechtsschutz gegen eine vollständige Aufhebung von Alg II
1,6.08.201,8 - L 3 AS 508/18 BEF. (Claus-Peter Bienert)

920

lV Nzs 23/2022



ilililIilil]ililtillil
4550202222



1

lleue Zeitschrift für
Arbcitsrccht IIT,AZweiwochenschrift für die betriebliche Praxis

Schriftleitung: Prof. Dr. Achim Schunder; Dr. Jochen Wallisch und Martin Wildschütz,
Beethovenstr.7 b, 60325 Frankf urt a. M.

NZA Editorial

Wolfgang Hamann
Droht ein,,CGZP-D6jä-vu"?

NZA aktuell

Wichtige neue Entscheidungen

lnformationen

lmpressum

Aufsätze und Berichte

Mark Lembke
Personalabbau und Reorganisation - Betriebsänderungen in der Praxis

Burkard Göpfert/Anja Dachner
Social Media in der betrieblichen und tariflichen Auseinandersetzung

Jens Günther/ Matthias Böglmüller/Mark Gerigk
Arbeitsrechtl iche Herausforderungen des Metaverse

Kommentar

Tanja Rudnik/ Florian Wieg
Zulässigkeit von Neutralitätsgeboten am Arbeitsplatz

Buchbesprechungen

5. Uckermann, Das Recht der betrieblichen Altersversorgung (C. Beck)

W. Däubler/M. Kittner; Geschichte und Zukunft der Betriebsverfassung (i. Schubert)

VI

vilt

XXII

1497

1 503

1 509

1515

fV NzA22/2o22

1 518

1519



r-
It
'{

www.nza.de

illthalt eft 022
a

25. November

Eliek ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Rückwirkende Anerkennung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Teilzeit für die

Pf I ichta rbeitsPlatzq uote

Unfallversicherungsschutz beim unentgeltlichen Kennenlern-Praktikum einer Arbeitslosen

ReehtsprechunE

Arheitsvertragsrecht

0

EuGH

BAG

13.10.2022 - C-34M0

01.06.2022 - 7 AZR15121

Diskriminierung bei Bewerbung um einen Praktikumsplatz - Kopftuch 1521

1497-1560

1 520

1 520

1525

1 530

1542

1 548

1 551

1 s58

BAG 24.05.2022 - 9 AZR33721

1-a rlfvertrags- und Betriebsverfassungsrecht

BAG 01.06.2022 - 7 ABR41120

BAG 01.06.2022- 7 MR23Z21

BAG 23.02.2022 - 4AZR354121

LAG München 20.05.2022 - 5TaBVGa2t22

Befristung aufgrund Eigenart der Arbeitsleistung - Führungskraft
(Geschäftsf ührender Direktor in Klinikum)

Arbeitnehmerüberlassung bei Vereinbarung eines gemeinschaftlichen
Betriebs

Beteiligtenfähigkeit im Gemeinschaftsbetrieb - Entsendung nicht
unternehmensangehöriger Betriebsratsmitglieder in GbR

Mitbestimmung des Personalrats bei Befristung im Hochschulbereich

Eingruppierung eines Schulhausmeisters

Kein Abbruch einer Betriebsratswahl bei falschem Verfahren (Ls.)

Verfahrensrecht

BAG 27.09.2022 - 2MR5t22 Auflösungsantrag des Arbeitgebers in der Berufungsinstanz -
Maßregelungsverbot 1 558

Streitwert eines Antrags auf Zustimmung zur Arbeitszeitreduzierung
(Ls.) 1 560

LAG Hessen 16.09.2022 - 12Ta337t22

NZA22/2022 v



Zeitschrift für äu _ \ru***u

und internationi D3- Zn6$
Arbeits- und Soziä lfecnt

e

7 fä$ä;
36. Jahrgang

Seiten 1-175

Aus dem lnhalt

40 Jahre Max-Planck-lnstitut für
Sozi al recht u n d Sozi a I p oliti k, M ü n ch e n
Band I

6 c.F. Müller
210202812210

ilI lilIilItilt|rilltrilllrrIllIilIil|llllI ll I lll



Zeitschrift für ausländisches und
internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS)

Heft 1,36.. Jahrgang 2022, Seiten l-175

Abhandlungen
Anfänge und Entwicklung des Instituts

40 Jahre Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik
von Ulrich Becker, München

Auf der Suche nach dem lnternationalen Sozialrecht
von Eberhard Eichenhofea Berlin .

Von der Projektgruppe zum Institut - was bleibt davon in der Welt des Rechts?
Zu den Prägungen eines Lebens in der Rechtswissenschaft?
Von Gerhard lgl, Kiel.

Soziale Sicherheit in Entwicklungsländern - ein Rückblick
von Maximilian Fuchs, Regensburg.

Zur miterlebten und ein wenig mitgestalteten 40jährigen Geschichte des MPI für Sozialrecht
und Sozialpolitik
Von Franz Ruland, München

Das Leistungserbringungsrecht als Thema der Sozialrechtswissenschaft und das MPI für Sozialrecht
Von Andreas Hcinlein, Kassel .

Die Verantwortung des Arbeitgebers für den sozialen Schutz
Von Olga Chesalina, München.

Ausländisches Soziulrecht

Anmerkungen zur Armutsbekämpfung in der VR China
Von Barbara Darimont, Ludwigshafen . . . .

Herausforderungen für das Recht der Sozialleistungen für indigene Völker in Lateinamerika
Von Lorena Ossio, La Paz . . .

Re c hts o r dn ung s ü b e r g r eifen d e r Ve rg lei c h

Rechtstransfer: Über eine praxisgeleitete Theorie hin zu einer theoriegeleiteten Praxis?
Von Alexander Graser, Regensburg

Pursuit of gainful employment during sick leave and entitlement to sickness benefit -
a German-Polish comparison
Von Ariel Przybylowicz, Wroczlaw.

Internationales und E uropdisches Sozialrecht

Die Abgrenzung zwischen Sozialer Sicherheit und Sozialhilfe'im Recht der
Europäischen Union
Vo n Chris tina Sänchez- Rodas Navarro, Sevilla .

Perspectivas del Derecho Internacional de la Seguridad Social frente a la migraciön
Von Gabriela Mendizäbal Bermudez, Cuernavaca

Zu der Europäisierung der Definition der Leistung bei Pflegebedürftigkeit
Von Eryk Lach, Poznan

Advancing migrant workers'social protection: A critical evaluation
of bilateralism
Von Marius Olivier Perth .

Mod.ernisierung des Sozialrechts

Solidarity and self-responsibility as pivotal elements of social security
Von Grega Strban, Ljubljana

Von Kulturbeuteln und Haftungsfragen in der gesetzlichen Unfallversicherung
Von Joachim Breuer, Lübeck

Die soziale Mindestsicherung in der sozio-ökologischen Transformation
Von Ute Kötter München

,,Unvollständige Familien'o - Familienformen im Wandel als Gegenstand sozialrechtlicher Forschung
Von Eva Hohnerlein, München.

Autorenverzeichnis ZIAS ll 2022

5

t2

21

39

52

5B

64

1t

78

83

90

108

115

122

145

153

t57

t65

173



ililil Iililil]ll il]t
4550202222



www.nza.de

lnhalt 022

25. November 202

Blick ins Sozialrecht

Oliver Ricken

Rückwirkende Anerkennung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen in Teilzeit für die
Pf I ichtarbeitsplatzq uote

Unfallversicherungsschutz beim unentgeltlichen Kennenlern-Praktikum einer Arbeitslosen

Rechtsprechung

Arbeitsvertragsrecht

1497-"t560

1520

1 520

1525

1 530

1542

1548

1551

1558

1 558

EUGH

BAG

BAG

BAG

LAG München

13.10.2022 - G34D0

01.06.2022 - 7 MR151n1

01.06.2022 - 7 AZR23Z21

23.02.2022 - 4MR3yt21

20. 05. 2022 - 5 T aBVGa 2J22

Diskriminierung bei Bewerbung um einen Praktikumsplatz - Kopftuch 1521

BAG 24.05.2022 - 9 AZR33721

Tarifvertrags- und Betriebsverfassungsrecht

BAG 01.06.2022 - 7 ABRA1DO

Verfahrensrecht

BAG 27.09.2022 - 2MR5D2

Befristung aufgrund Eigenart der Arbeitsleistung - Führungskraft
(Geschäftsführender Direktor in Klinikum)

Arbeitnehmerüberlassung bei Vereinbarung eines gemeinschaftlichen
Betriebs

Beteiligtenfähigkeit im Gemeinschaftsbetrieb - Entsendung nicht
unternehmensangehöriger Betriebsratsmitglieder in GbR

Mitbestimmung des Personalrats bei Befristung im Hochschulbereich

Eingruppierung eines Schulhausmeisters

Kein Abbruch einer Betriebsratswahl bei falschem Verfahren (Ls.)

Auflösungsantrag des Arbeitgebers in der Berufungsinstanz -
Maßregelungsverbot

Streitwert eines Antrags auf Zustimmung zur Arbeitszeitreduzierung
(Ls.) 1 s60

,%#'r-
eö

eft

LAG Hessen 16.09.2022 - 12Ta337t22

N2A22t2022 v



ffiIDW rssN2365-0303 /i SE|TEN833-1 100 // NOVEMBER2022 // NR.11
INSTITUT DER WIRTSCHÄFTSPRVFER

I I
M EI NSC

Die fachliche Frage I I I I I / I I I I I I I I / I I I I I I I I I I / I I I I I I I I
Bilanzielle Erfassung laufzeitunabhängiger Zahlungen für eine

Anzah lungsbürgschaft i.Z. m. einem Ferti gungsaultrag / / S. 867

T'sziu
t

-

1*' 
"'Eä F' J', 'cT' 'd€ I'l'j :1'II ,*:;i 4,'::-.;:;

e

-
,-

Neu in den ElElFachnachri'chten
IDW PS KMU'l bisg // IDW QMS 1 (09.2022)

IDW QMS 2 (0s.2022) // tDw S 9 // IDW s15 // F & A zu

digitalen Geschäftsmodellen



// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / tnHaLT

Inhalt
0833

0835

0836

0839

0842

Editorial

ln halt

Fokus

Ökologie, Ökonomie und neue Technologien

Green lT. Der grüne Pfad der lnformations-
technologie

Cyber-security und Reporting-Pflichten

Blick nach innen

Standpunkte

Fachgremien

Nachwuchs

Portrait

Veranstaltungen

Vera nstaltun gsberichte

Vorankündigungen

Veransta ltu n gskalender

Blick nach außen

Branchennews

Service

Zahll\AlorI des Monats

Fachliche Frage

Rechtsprechung

Ansprechpartner*innen und I mpressum

IDW Fachnachrichten

IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe
Einheiten:

Vorbemerkungen und Anwendungsbereich
(rDW PS KN/U 1)

Übergreifende Anforderungen (lDW PS KMU 2)

Auftra gsan nah me u nd vorbereitende Täti g keiten
(rDW PS KMU 3)

Risikoidentifizierung und -beurteilung

(rDW PS KMU 4)

Reaktionen a PS KN/U 5)

Abschließende Kommuni-
kation mit den für d ung Verantwort-
lichen und Erlangung schriftlicher Erklärungen
(rDW PS KMU 6)

Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung
(rDW PS KN/U 7)

Prüfung des Lageberichts (lDW PS KMU B)

Ergänzende Anforderungen für besondere Fälle
(rDW PS KN/U 9)

Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der
Wi rtschaftsprüferp raxis (l DW Q M S 1 (09.2022))

Auftragsbegleitende Qualitätssicherung
(rDW QN/s 2 (0e 2022))

Bescheinigung nach S 270d lnsO und Beurteilung

der Anforderungen nach $ 270a lnsO (lDW S 9)

Anforderungen an die Bescheinigung nach $ 74
Abs. 2 StaRUG und Beurteilung derVoraussetzun-
gen der Stabilisierungsanordnung ($ 51 StaRUG)
(rDW S 1s)

Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Aus-

wirkungen auf die Abschlussprüfung (Fragen &

Antworten)

Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und

Auswirkungen auf Finanzberichte zum oder nach

dem 30.09.2022 (Fachlicher Hinweis)

Pflichten des Wirtschaftsprüfers als,,prüfender
Dritter" bei der Einreichung der Schlussabrechnung
zur Überbrückungshilfe I-lll sowie zur November-

und Dezemberhilfe (Fachlicher Hinweis)

HFA: Entwicklung eines IDW PS zur Behandlung der

Angaben gemäß Empfehlung A.5 des DCGK2022

BFA: Überarbeitung des IDW RS BFA 2 und des

IDW RS BFA 3 n.F

09'10

0922

0928

0965

0972

0982

1 039

1 054

1062

1010

1 089

1094

1097

1 099

f

&
ßs

0845

OB48

0850

0852

0855

0859

0860

0863

0866

0867

0869

0872

0877

0890

0896

s o

evante

0900

rDwLt Fe // 11.2022 // 835



lil lll lillllllllll llll I lllll unrrrrrnnr

w**
D5-Z4g

91. Jahrga ng | 6 12022 | Novem ber/Dezem ber I Bestellnr. 21 153-5061

z GAN ISATION

workplace Incivility toxisches Verhalten
in Organisationen

Rangkonftikte
U rsache fü r grobes
Verhalten im Team

Destruktive Fühnung

lhre Facetten erkennen
u nd verstehen

SCHAFFER

hlusmble l-eadership

lVit lntegrität zu einer
besseren Organisation

POESCHEL



'sRl

"ci
"s1
ilt4

ej

Li

nl

l

IN HALT

SCHWERPUNKT
Workplace lncivitity - toxisches Verhalten
in Organisationen
ln eigener Sache

:ss Dr. Markus Sulzberger - ein Vierteljahrhundert
als Mastermind im zfo-Herausgeberbeirat

:ss RangdynamischeKonflikte
Dysfu n ktiona les Verha lten in i nformellen H iera rch ien

Pete r Vatte r/Mo i ke Ku g Ie r
Respektloses Verhalten ist oft Ausdruck von Rangkämpfen in der informellen
Hierarchie einer Gruppe - meist zum NachteiI rangniederer Gruppenmitgtie-
der. Führungskräfte sollten hier eine kooperative Arbeitskultur schaffen.

:o+ DestruktiveFührung
lhre verschiedenen Formen erkennen und verstehen

Ellen Schmid

Destruktives Verhalten von Führungskräften hat viele Facetten. Es kann den
Mitarbeitenden oder der Organisation schaden. Der Beitrag steItt eine Taxono-
mie für destruktives Führungsverhalten vor.

sos InkonsistenteFührung
Wie sie entsteht und was man dagegen tun kann

Jan Schilling

Wenn das Verhalten und die Entscheidungen einer Führungskraft nicht nach-
vollziehbar sind, kann das Mitarbeitende stark verunsichern. Mit einertranspa-
renten und partizipativen Organisationskultur lässtsich dem begegnen.

Ezs Humble Leadership
Mit Moralund Anstand zu einer besseren Organisation

Dietrich von der Oelsnitz

Junge Fachkräfte haben heute andere Vorstellungen von Führung. Der Chef
alter Schule hat ausgedient, wenn man exzeltente Mitarbeitende hatten will.
Der Beitrag beschreibt, was eine gute Führungskraft ausmacht.
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Regelmäßig das Neueste
aus Führung und Organisation:

Der neue zfo-Newsletter!
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Mit dem zfo-Newstetter informieren wir
regelmäßig über Hightights und Themen
Ausgabe und halten Sie auf dem Laufenden ii
neuesten Entwicklungen und Trends.

Für zfo-Abonnenten bequem mit Verlinkung zu ihrer
Online-Ausgabe. Für alle anderen: mit zwei Artikeln
zum Gratisdownload aus dem aktuellen Heft.
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Jetzt zum Newsletter anmelden:
www.zfo.de/newsletter

Führung und !-eadership
:zs Inspirierend-multimodale Führung

Leadership zwischen Leistungsdruck, Präzision u nd Exploration

H e i ke B ruch /An n o Sch u le r/ Leo n Bo rto n

zfo-Toolkit

:ez Servant Leadership
Der dienende Führu ngsansatz als Erfotgsfaktor

Heike Rowitzer

Crganisation und Strategie
391 Evidenzbasierte Transformation zu einer mobilen Arbeitswelt

Eine Fal{studie an der LBS Landesbausparkasse Südwest

Florio n Kunze/Ad ria n Bid li ng mo ier

:gz Charakteristika agiler Organisationen
Sich mit dem >Agile Org Navigator< in Agititätskonzepten zurechtfinden
T ho rste n Petry/Ch r i sti a n Ko nz

zfo-Tootkit
+og Der Digital Transformation Canvas

wie Teams mittels Design Thinking die digitale Transformation gestalten können

Alexonder Simon

O rga n isationsentwickIu n g
407 >>Gut<< ist auch eine Frage des Standpunkts

Eine Stakeholder-Sicht aufVerbesserungsfelder in Digitatisierungsprozessen

Ke rsti n Reg o/Ve re n o Bo d e r

Spektnunn
:so Impressum
+ts Verbandsmitteilungen
+ts Vorschau/Call for papers

aaa\rtttt
wsgo-vercin.ch

SGO Verein

sb
gfo - gesellschaft für organisation e.v

ÖVo - Österreichische Vereinigung
für Organisation und Management
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I Temporary Denial Order wegen
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AUFSATZE

RECHNUNGSLEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Rechnungslegung

Erweiterung der Konsolidierungsausnahmen des
5 290 HGB durch das FoStoG
Prof. Dr. Christian Gaber, L[.M., Düsseldorf
Mit dem FoStoG hat der Gesetzgeber die für offene Spezial-
Sondervermögen (mit festen Anlagebedingungen nach S 24g
KAGB) geltende Konsolidierungsausnahme in S 290 HGB auf
geschlossene Sondervermögen erweitert. Der Beitrag zeigt,
dass dadurch nun auch lnvestmentvermögen von der Konso-
lidierungspflicht ausgenommen sind, die deutlich illiquidere
Anlagegegenstände erwerben können als bisher. Dies führt zu
einer Beeinträchtigung der lnformationsfunktion des handels-
rechtlichen Konzernabschlusses, die nicht adäquat durch die
Erweiterung von Berichtspflichten in Anhang und Lagebericht
ausgeglichen wird.

DK1417756

Abschlussprüfung

Die Anhang-Angaben der DAX40'Unternehmen zu
den an ihre Abschlussprüfer gezahlten Honoraren
Prof. Dr. Reiner Quiclc Darmstadt
Die Honorare des Abschlussprüfers lassen Rückschlüsse auf
die Prüfungsqualität zu. Je höher die Honorare für Abschluss-
prüfungsleistungen, desto höher ist tendenziell die Prüfungs-
qualität. Dagegen können Honorare für Nichtprüfungsleistun-
gen zu einer Besorgnis der Befangenheit führen. Vor diesem
Hintergrund ist die Pflicht zur Veröffentlichung der Honorare
des Abschlussprüfers im Anhang zu sehen, die zwischen den
vier Kategorien Abschlussprüfungsleistungen, andere Bestä-
tigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige
Leistungen unterscheidet. Ergänzende freiwillige qualitative
Informationen zu den Nichtprüfungsleistungen sind potenzi-
ell nützlich, da sich die Unabhängigkeitswirkungen nach der
Art der Nichtprüfungsleistung unterscheiden. Eine Analyse
der Honorarpublizität der DAX40,Unternehmen soll mögliche
Gefährdungen der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers er-
kennen und feststellen, ob die Offenlegungspraxis den Stake-
holdern nützliche lnformationen vermittelt.

DKI414337

Abschlussprüfung

Wer soll Nachhaltigkeitsberichte prüfen?
Dr. Reinhard Schrank, MSc. / Daniel Fabisch, MPhil,
beide Graz
Die ab dem 01.01.2023 anzuwendende Corporate Social Re-
sponsibility Directive (CSRD) der EU sieht eine verpflichtende
externe Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung vor.
Der Richtlinienvorschlag beinhaltet ein Wahlrecht der Mit-
gliedstaaten. neben dem Berufsstand der Abschlussprüfer
auch sonstige Anbieter von Bestätigungsdienstleistungen
für solche Prüfungen zuzulassen. Der Beitrag diskutiert und
kontrastiert die ökonomischen Argumente, die für die unter-
schiedlichen Anbieter sprechen.

DK14156s4
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13120
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Aufsätze

Ralph Schilho / Timm Gqßner - Die neue virtuelle Hauptversammlung - Gestattungsoptionen für die Praxis

Seit dem 27.7.2022 ist eine dauerhafte gesetzliche Grundlage geschaffen, damit insbesondere Aktiengeseltschaften und die mit ihr verwandten
Rechtsformen (KGaA, SE) das Format der virtuellen Hauptversammlung auch zukunftig als Versammlungsformat nutzen können. Der Beitrag zeigt

dazuGestaltungsoptionenundEntscheidungsparameterfürdiePraxisauf...., ............2351

Sebastion Mock- Nichligkeit von (satzungsdurchhrechenden) Beschlüssen zur Abberufung von Geschäftsleitern einer GmbH - Zugleich

Besprechung von OLG Celte, Beschl. v.8.9.2022 - I U 72122,71P 2022,2385 und LG Hannover, Urt. u.16.8.2022 - 32 0116122,ltp 2022,2387 (in

diesem Heft)

Vor allem bei konzernabhängigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird die Kompetenz zur Bestellung und Abberufung von Geschäfts-

führern häufig im Gesetlschaftsvertrag dem Aufsichtsrat zugewiesen, um die lnteressenlage des Gesamtkonzerns besser abzubilden. Diese Ge-

staltungspraxis ist - wie der vorliegende Fatt zeigt - unter anderem im modernen Profifut\ball anzutreffen, Wird der Geschäftsführer gteichwoht

durch einen Beschluss der Gesettschafter abberufen, stetlt sich die Frage nach der Wirksamkeit dieser Abberufung, Der nachfolgende Beitrag geht

dieser Frage nach und ordnet die Ausführungen des LG Hannover und des OLG Cette in der Causa Martin Kind ,/. Hannover 96 Management GmbH

ein. ..., 2369

Bernhard Nagel - Getrenntes Wahlverlahren lür Gewerkschaftsvorschtäge bei Umwandlung in eine SE

lneinerVorabentscheidungzueinerVorlagedesBAGhäLtderEuGH am18.10.2022fest,dassbei derUmwandlungeinerdeutschenAGineinesE
für die von den Gewerkschaften vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten ein getrennter Wahtgang vorgesehen werden müsse. Nach Art.4 Abs.4

der SE-Richttinie seien alte Komponenten der deutschen Unternehmensmitbestimmung zu erhalten. Dieser Schutz erstrecke sich auch auf Ge-

werkschaftsvorschläge aus anderen Mitgliedstaaten. Tulragen ist, ob sich dieser Schutz auch auf die Zaht der Aufsichtsratsmitglieder und auf die

Das Modul juris Handels- und Gesellscha{tsrecht Premium - die Rechtspraxis des Geschäftslebens

umfassend verstehen. 4 Wochen gratis nutzen: www.juris,de/hgrp
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Bank- und Kreditsiche.rungsrecht

Namentliche Bekanntmachung von Maf5nahmen nach dem KWG als Normatfatl

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

Keine steuerbaren Einnahmen bei schadensersatzrechtlicher Rückabwicklung

eines Beteiligungserwerbs

Auch Atteingesettschafter muss vertragtiche Stimmbindung gegen sich geLten las-

sen

Zutässigkeit einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Abberufung eines GmbH-Ge-

schäftsführers

(VGH Kassel, Bescht. v. 4,8.2022 - 6 B 134122) 2376

(BFH, Urt. u.19.7.2022 - lX R 18/20)

(OLG Cetle, H inweisbeschl. u. 8.9.2022 - I U 7 2122)

(LG Hannover, Urt. v. 16.8 2022 - 320116122)
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Vertrags- und Haftungsrecht

Unwirks4mkeit einer Klausel betreflend Fernsperrung der Aulladung einer

Batterie als Unterstützungsmaßnahme lür fristtose Kündigung

Zulässigkeit des ordentlichen Rechtswegs bei Klagen gegen ungarische StrafSen-

maut

Insolvenz- und Sanierungsrecht

Verwirkung des Anspruchs aui lnsolvenzverwaltervergütung wegen strafbarer

Untreue - auch bei geringem Betrag

Verwirkung des Anspruchs auf lnsolvenzverwaltervergütung wegen stra{barer Un-

treue in Parallelverfahren

Zur lnsotvenzanfechtung des durch Dritten geleisteten Arbeitsentgelts

(BGH, Urt. v.26.10.2022 - Xll ZR 89/21)

(BGH, Urr u. 28.9.2022 - Xll 7R 7 122)

(BGH, Bescht. v. 153.2022 - lX ZB 17 121)

(BGH, Besch t. u. 15.8.2022 - lX lB 19121). . . . . . .

(LAG Chemnirz, Ur1u.213.2022 - 1 Sa 377121)
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Arbeits- und Sozialrecht

Kündigung eines Geschäftsführers und Mehrheitsgesellschafters In der lnsolvenz -

Rechtsweg

Zur Arbeitnehmerüberlassung im gemeinschafttichen Betrieb

eren Sie sich
ritäten.

(LAG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 29.8.2022 - 26Ia

1171121) "" "" 2401

(BAG, Uri. v.24.5.2022 - 9 AZR 337/21 tls.l). .. . . ........2405
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Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

Abweisung der Klage als im Urkundenprozess unstatthaft in der Regel nur Be-
endigung des Urkundenprozesses

schutzwürdiges rechtliches Interesse an alsbaldiger FeststeIung für negative Fest-

steltungsklage bei Behauptung elnes Anspruchs gegen den Kläger durch den Be-

klagten

(BGH, Urt. v.1.7.2022 - IXZR

(BGH, Urr. v.22.7 .2021 - V|

ZIP Report

Aktuelle Rechtsprechung

BGH: Vertragsmodell ,,sale and rent back" als wucherähntiches Geschäft
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Thomos Riehm - Der Dieselskandal zwischen Unionsrecht und deutschem Hattungsrecht

Die Streitigkeiten um zivilrecht{iche Ansprüche der Käufer von Dieselfahrzeugen gegen deren Hersteller haben den Europäischen Gerichtshof er-
reicht, Die Schlussanträge des Generalanwalts Rantos im Fall ,QB/Mercedes Benz-Grou p" vom 2.6.2022 (ZlP 2022,1212) geben Anlass, die Auswir-
kungen des unionsrechtlichen Effektivitätsprinzips auf das deutsche Deliktsrecht und die Grenzen des Einflusses des EU-Rechts auf die Dogmatik

Michoel Knott / Larisso Rumpf - Die Anlechtung von Beschlüssen der GmbH-Gesellschafterversammlung wegen Verletzung von lnforma-
tions- oder Partizipationsrechten im Verlahren nach S 2 C0VMG

Durch die Einführung von S 2 C0VMG können in der GmbH Beschlüsse der Gesellschafterversammlung auch ohne Zustimmung sämtlicher Ge-

sellschafter im Umlaufverfahren mit der für den jeweiligen Beschluss erforderlichen Abstimmungsmehrheit gefasst werden. Wenig beleuchtet

wurden bislang ailerdings die näheren Auswirkungen dieses sog. ,,erteichterten Umtaufverfahrens" auf die Anfechtbarkeit von Beschlüssen bei

Rechtsprechung

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Versagung der vorteilhaften Rechtsfolgen eines wirksam ausgeübten Wider-
ruls bei Annahme von Rechtsmissbrauch (0LG Kobtenz, urr.v.1.7.2022- BU 841121).
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Unzulässigkeit des Angebots von Vermögensanlagen bei bestehender lnteres-

senverllechtung nach S 2a Abs. 5 VermAnlG
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(0LG Frankfurt, urt. v, 19.5.2022 - 6 U 251121) .........
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Tagungsbeiträge

Symposium ,,Steuergerechtigkeit" anlässlich des 1. Todestages von Klaus Tipke

Prof. Dr. Johonna Hey, Köln / Prof. Dr. Romon Seer, Bochum - Zur Einführung: Ein Leben im Zeichen der Steuergerechtigkeit - Steuer und

Prof. Dr. Rainer Wernsmann, Possou - Steuergerechtigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverlassungsgerichts

Steuergerechtigkeit ist kein Begriff, den das Grundgesetz verwendet. Der Wahrung der Steuergerechtigkeit dienen alLerdings zahlreiche Bestim-

mungen des Grundgesetzes, die sowoht den Gesetzgeber als auch Finanzverwaltung und Finanzrechtsprechung binden. Deren Entfaltung in der

Rechtsprechung des BVerfG wird in diesem Beitrag einer Bestandsaufnahme und Kritik unterzogen.

!un.-Prot. Dr. Maria Morquordsen, Bochum - Abgabengerechtigkeit - Gedanken zum Verhältnis steuerlicher und nichtsteuerlicher Abgaben

Die Verwirklichung von Abgabengerechtigkeit ist ein in der Fachwissenschaft seit Jahrzehnten immer wieder diskutiertes Thema, dem sich auch

Klaus Tipke zugewandt hatte. Die zentrale Frage in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist die Rechtfertigung der jeweitigen Abgaben

Hierbei ist in der gedanktichen Tradition Tipkes zwischen der Rechtfertigung dem Grunde und der Höhe nach zu differenzieren. Dieser Beitrag gibt

einen Überbtick über die Rechtfertigungsanforderungen steuerlicher und nichtsteuerticher Abgaben und weist schtagtichtartig auf Missstände im

derzeitigen Abgabensystem hin, .,,,.,

Prof. Dr. Heribert M. Anzinger, U/m - Steuergerechtigkeit in der Zeit

Steuergerechtigkeit und das Denken in Systemen sind zentrale ELemente im Schaffen und Wirken von Klaus Tipke. Zur VerwirkLichung der Gebote

der Folgerichtigkeit und der Widerspruchsfreiheit eines Steuersystems gehörte für ihn ganz selbstverständlich eine periodenübergreifende Be-

trachtung und die Suche nach Regelungs- und Wirkungsverbindungen. In diesem Sinne geht der Beitrag periodenübergreifenden Zusammenhän-

gen und den Bedingungen eines in der Zeit fotgerichtigen und widerspruchsfreien Steuersystems nach. Erkenntnisziel sind die Verschränkungen

der Elemente eines Steuersystems, die Steuergerechtigkeit in der Zeit prägen.
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280
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prof. Dr. Christine 0sterloh-Konrad, Tübingen - Steuergerechtigkeit und Umverteilung

Der Beitrag widmet sich dem Thema ,,Umverteilung durch Steuern", indem er es jn den Kontext der (Steuer-)Gerechtigkeit einordnet und SpieF

räume umverteilenden Steuerrechts austotet. Relevante Grenzen ergeben sich dabei aus Sicht der Autorin eher aus Problemen der praktischen

Umsetzung als aus rechtlichen Vorgaben. Sie plädiert dafür, das Thema Umverteilung als eine Frage der Gerechtigkeit primär aus rechtspoliti-

scher Perspektive zu diskutieren, anstatt Forderungen nach mehr oder weniger Umverteitung mit wenig überzeugenden Argumenten als verfas-

Prof. Dr. Hanno Kube, LL'M. (Cornell), Heidelberg - Steuergerechtigkeit im Vielsteuersystem

Eine prinzipiengeLeitete Steuerrechtswissenschaft, wie sie Ktaus Tipke vertrat, fragt sowohl nach der Gerechtigkeit einzelner Steuern wie auch -
zu Recht - nach der Gerechtigkeit des Vielsteuersystems im Ganzen. lm Fotgenden wird zunächst untersucht, welchen Beitrag die verfassungs-

rechtliche Kompetenzordnung zur Sichersteltung einer gerechten Besteuerung im Vietsteuersystem Leistet, Der Blick richtet sich sodann und ins-

besondere auf die grundrechtlichen Schranken der kumulierten Steuerbetastung. Eigenständige Erwägungen erfordert schlief5lich die Frage, ob

und inwieweit die grundrechtlichen Schranken der Steuerkumulation auch gegenüber der föderat aufgeteilten Besteuerungsgewatt greifen. lm

Ergebnis stetlt sich die grundrechttiche Prufung der Gesamtsteuertast am [/at\ der Gesamtleistungsfähigkeit als konzeptionelt fotgerichtiger

Schlussstein dar, auf den steuerverfassungsrechtlich nicht verzichtet werden sollte.
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Prof. Dr. Peter Essers, Tilburg - Tax Justice and European Tax Law

Der Beitrag geht der Frage nach, inwieweit der Grundsatz der Steuergerechtigkeit im Europäischen Steuerrecht berücksichtigt wird. Zunächst

werden einige der wichtigsten Elemente der Steuergerechtigkeit - Fairness, Effektivität, Effizienz und Einfachheit - mit den Voraussetzungen für

die demokratische Legitimität von Steuervorschriften auf Grundtage des Grundsatzes "No Taxation without Representation" und den steuerrelevan-

ten Zielen der EU in Verbindung gebracht, Anschlie[\end wird dargestellt, inwieweit diese Voraussetzungen und Ziele mit der derzeitigen Realität

im Europäischen Steuerrecht übereinstimmen. Es zeigt sich, dass in dieser Hinsicht viele Defizite festgesteltt werden können. Zwei Arten dieser

Def izite werden behandelt: Demokratische Defizite (insbesondere die Einstimmigkeitsregel für Steuergesetze) und materielle Defizite, erstens in

Bezug auf den Binnenmarkt (wie das fehlende soziale Bewusstsein in der EU in Kombination mit der Überbetonung von Unternehmensprobte-

men) und zweitens in Bezug auf die Wirtschafts- und Währungsunion (wie das Fehlen einer Behörde mit Entscheidungsbefugnis für die Wirt-

schafts- und Finanzpolitik der Eurozone als Ganzes). Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass trotz atler Fortschritte, die bereits erzielt wurden,

noch viel getan werden muss, um votlständige Steuergerechtigkeit im Europäischen Steuerrecht zu erreichen. Eine der Empfehlungen lautet, den

"normaten" EU-Burgern, insbesondere den Grenzgängern, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine weitere Empfehtung lautet, die Elnstimmig-

Prof. Dr. Peter Hongler, St. Gallen- Steuerharmonisierung und Finanzausgleich - Eine Abhandlung zur Abhängigkeit der Steuergerechtig-

keitsdiskussion von der Grundstruktur

Die juristische Steuergerechtigkeitsdiskussion beschränkt sich häufig auf die Anwendung und Auslegung von axiomatischen Prinzipien wie dem

Leistungsfähigkeitsprinzip. Die Anwendung dieser Prinzipien hängt jedoch stark von der geselLschaftlichen Grundstruktur ab, in welcher diese

Prinzipien angewendet werden sollen, Der Beitrag dient dazu, diese Grundstruktur aus fiskalpotitischer Sicht zu beschreiben. Ein besonderer Fo-

kus liegt auf der Steuerharmonisierung und den Finanzausgleich als zwei zentralen Elementen einer potentietl gerechten Grundstruktur. .,,.,,.
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Abhandlungen

prof. Dr, Dr. h.c. Fronz W. Wagner, fübingen - Neue Herauslorderungen lür eine Steuerlehre als

Die Anzaht der Professuren für Betriebswirtschafttiche Steuerlehre wurde an den deutschen Universitäten in den

Ebenso hat sich in der Steuerberater-Prüfung der Anteil der Absolventen mit einem akademischen Master-Abschluss

tersucht, inwiefern neue Methoden der Forschung und ihrer Evaluation und geänderte Konditionen des Arbeitsmarktes

gen für diese Entwicktungen liefern können, Bei einer Anpassung der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre an gängige

standards, die für den Erhalt der Professuren vorteithaft sein kann, wäre die Aufgabe der bisherigen Fach-Grenzen zwischen betriebswirtscha{tti-

cher und volkswirtschaftlicher Steuerforschung denkbar. Wenn damit ein Verzicht auf Themen der Steuerplanung und Steuerberatung als bishe-

rige Studieninhalte der Lehre verbunden wäre, könnte dies andererseits bewirken, dass sich das Studium der Betriebswirtschafttichen Steuerlehre

Karina Körösi / Prof. Dr. Ralt Moiterth, beide Berlin - Fehlwahrnehmung der Progressivität der deutschen Einkommensteuer

Der Beitrag zeigt, dass es vielen Personen schwerfällt, die Progression des deutschen Einkommensteuertarils richtig einzuschätzen. Die damit

verbundene Fehlwahrnehmung der Steuerprogression ist unterschiedtich ausgeprägt, je nachdem welche Dimension von Steuerprogression ab-

gefragt wird. Zwar ist immerhin knapp der Hälfte der Befragten bewusst, dass Durchschnitts- und Grenzsteuersätze mit steigendem Einkommen

zunehmen. Auch wissen etwas über 23oÄ der Befragten, dass der Grenzsteuersatz gröl\er als der korrespondierende Durchschnittssteuersatz ist.

Jedoch wird das AusmatS der Progression für beide Steuersätze deutlich unterschätzt, was vor atlem an der erheblichen Überschätzung der Steu-

ersätze für niedrige Einkommen liegt. Schtecht besteltt ist es auch um die Kenntnis uber das Verhättnis vom Anteil am aggregierten Einkommen

und dem Beitrag zum Einkommensteueraufkommen der Top.10 %-Einkommensbezieher. Während die Schätzung des Anteils dieser Personen-

gruppe am gesamten Einkommen überraschend gut gelingt, wird deren Beitrag zum Steueraufkommen dramatisch unterschätzt und im Ergebnis

eine deuttich regressive Besteuerung unierstetlt. Hinsichtlich der Progresslvität der deutschen Einkommensteuer sprechen sich Befragte, die den

Beitrag der Top 10 %-Einkommensbezieher zum Einkommensteueraufkommen ats zu gering ansehen, für eine deutliche Verschärfung gegenüber

der von ihnen wahrgenommenen Progression aus. Dagegen ptädieren die übrigen Befragten Jür eine Reduktion der Steuerprogression. Vergleicht

man die als fair eingestuften Steuersätze mit den tatsächlichen Steuersätzen, zeigt sich, dass fast zwei Drittel der Befragten aufgrund ihrer Feht-

wahrnehmung gtaubt, für eine Steuersenkung fur ein Bruttogehalt i.H.v. 10.000 € zu plädieren, welche tatsächlich eine Steuererhöhung bedeuten

Motthios Trinks, Eisenhüttenstodt - Zum strukturellen Vollzugsdefizit am Beispiel der Hundesteuer - Eine empirische Untersuchung des

Steuervollzugs in Berlin

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der vom BVerfG entwicketten Rechtsfigur des strukturellen Vollzugsdefizits. Dabei wird der Frage nach-

gegangen, ob und wann steuertiche VottzugsmängeI einen Versto[\ gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Besteuerungsgleichheit begründen

können. Als Untersuchungsfeld wurde dabei die Hundesteuererhebung im Bundesland Bertin gewählt. Aufgrund der Einfachheit des einschtägi-

gen steuerrechtlichen Tatbestands und des grolSen Umfangs erhobener empirischer Daten, konnten Mänget im Steuervotlzug umfassend quanti-

fiziert werden. Die Ergebnisse tegen nahe, dass insgesamt von einem weitgehenden Vollzugsausfall ausgegangen werden muss, der bereits auf

tatsächticher Ebene zur Verfassungswidrigkeit der Steuererhebung führt. ..,.,,,..,......
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Matthias Meitner/ Cyril P rengel

Unternehmensbewertung im unsicheren Hochinflationsumfeld - fundamentalanalytische
Herausforderungen 106
Hohe Inflationsraten und unsichere zukünftige Preisentwicklungspfade erschweren aktuell Unter-
nehmen wie Bewertungspraktikern das Dasein. Im vorliegenden Blitrag werden einige der aktuellen
fundamentalanalytischen Themenbereiche adressiert: Pricing Power und überwälzingvon Kosten-
inflationen, Working-Caprtal-bezogene Wertwirkungen und Abbildung von unsicheren"langfristigen
Inflationsentwicklungen. Der Blick auf einige Sonderthemen rundet den Beitrag ab.

Tobias KingeU Chrßtoph Hell
Fallstudie zur Bewertung von Personengesellschaften mittels D(F-Verfahren 116
Im Rahmen dieses Beitrages wird die Bewertung einer PersGes. mittels DCF-Verfahren unter Berück-
sichtigung einer Veräußerungsgewinnbesteuerung anhand einer Fallstudie illustriert. Die Fallstudie
unterscheidet nach einer autonomen- und wertorientierten Finanzierung. Es zeigt sich hierbei, dass die
Bewertungsgleichungen,trotzder durch die Veräußerungsgewinnbesteuerung hervorg.rufen Komple-
xität, bei beiden Finanzierungspolitiken ohne Zirkularitätiproblem ang"wandtwerdön können.

Alexander Kaubauf
Bewertung in der Bankenabwicklung gem. Art.36 BRRD 122
Im Beitragwerden die bewertungsrelevanten Implikationen derVorgaben zur SanierungundAbwick-
lung von Banken aufgezeigt. Hierbei wird sowohl auf die spezifischen regulatorischen-Vorgaben der
relevanten Regelungen aber auch auf die praktischen Auswirkungen bei dJr Durchführung &r Bewer-
tung aus der Perspektive eines unabhängigen Bewerters eingegangen.

Stefan S chöniger / Heike Snellen/Andreas Ts chöp el

Kapitalkostenstudie 2022: lnflation auf Rekordniveau - Was bedeutet das für Unternehmensbewertungen? 1Zg
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlichte dieses Jahr zum siebzehnten itlut i.t
Folge eine Kapitalkostenstudie mit dem Ziel, die von den bilanzierenden Unternehmen im Rahmen
des Impairment-Tests nach IFRS verwendeten Kapitalkosten zu erheben und auszuwerten. Unter dem
Motto ,,Inflation auf Rekordniveau - Was bedeutet das für Unternehmensbewertungen?" geht die Stu-
die der Frage nach, wie sich die steigende Inflation auf Geschäftsmodelle, Planung-srechäungen und
langfristige Renditeerwartungen (Kapitalkosten) auswirkt.

BETAFAKTOREN 133 . TRANSAKTIONSMULTIPLIKATOREN 136. AUS DER EACVA 139.
PERSÖNLICH 140

Kooperationspartner

CORPORATE
FINANCE

FACHMEDIEN

Fachinformationen zu B,enn/ertungsfr e

otto schmidt

Hauptsponsor



lndependent

Quality
in Finance

GORPORATE
FINANC

TT.I2
Seite 301 - 360

November/Dezem ber 2022
13. Jahrgang

\üÄ*

Herausgeber: Prof. Dr. christian Aders' uwe Burkert. Norbert Hentschel . prof. Dr. Dirk
Prof. Dr. Christoph Kaserer. Dr. Jens Kengelbach . Prof. Dr, J Dr. Reinhar(
Prof. Dr. Klaus Röder . Prof. Dr. Dirk Schiereck . Prof. Dr.

FINANZIERUNG

L e o nard Gre b e/Wieb ke Merb etWD irk
- Die lange Bank der UnverbindlichkeitTimewashing der nachhaltigen

Gabor Stein/Bernd Heitzer
Nachhaltigkeitskriterien in der Mittelstandsfinanzierung deutscher Sparkassen

Christian Pohl
Ausgestaltungscharakteristiken von Sustainability-Linked Loans

O liv er Re ad/ C aro lin D iefenb ach
The Rise of Stablecoins and the Reaction to Regulate Crypto-assets in the EU

KAPITALMARKT

5

306

301

313

319

Finanzieru . Kapitalmarkt . Bewertung .

Christian Walkshäusl/Werner Gle{3ner/Thomas Günther
Finanzielle Nachhaltigkeit, ESG und Value Investing

Carmen B achmann/Christopher Sefert
Steuerliche Förderung der privaten Kapitalmarktanlage
Christian Jenniches/Thomas Holtfort
Der Halloween-Effekt in Europa und den USA

BEWERTUNG

324

331

338

Dirk Hono ld/Merlin Fege
Wert von Mitarbeiterbeteil4ungen in Star-t-ups mit Liquidationspräferenzen -
Ein blinder Fleck zwischen Erwärtung und Realität

Alexander Lahmann/Franziska Rath/Bernhard S chwetzler
Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen

Tm Abonnement enthalten:

Owlit FACHMEDIEN

346

356

Suchen. Finden. Wissen.

rl@
ry

otto schmidt



da.1 (t)

27
'Ln
-l o\5oo
sÄ
üee
J\e{

17
,,,,:'1'r 

| 
,

Zeitschrift für das gesamte f nsolvenz..-."Und Sanierüngsrecht

24. November 2022
25. Jahrgang
Seite 2445 bis 2500

^n ur. ullrrslratr IJIUIIKIIIanS

RA Dr. Jan de Weerth

Prof. Dr. Diederich Eckardt

Prof. Dr. Ulrich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind

RiBGH a.D. Prof. Dr. Markus Gehrlein

Prof. Dr'. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

WP/StB Michael Hermanns

Prof. Dr. Heribert Hirte
RA Martin Horstkotte

Präs. LG a.D. Prof. Dr. Michael Huber

RA Peter J. Hützen

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke

RA Proi. Dr. Torsten Martini
Prof. Dr. Sebastian Mock
RA Dr. Patrick Mtickl
Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG a.D. Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

RiBGH a.D. Prof. Dr. Gerhard Pape

RA Stephan Ries

RiBGH Christian Röhl

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Vors. RiOLG Katrin van Rossum

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH Dr. Volker Schultz

RA Ralph Veil

RiBGH a.D. Gerhard Vill
RiBGH Alexander Weinland

OSIA a.D. Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmeyer

\d{1**

ry3252s". ZlnsO-Aufsätze

lnsotvenzverwalter gegen Insolvenzschuldner - Rechtsverhältnis, Haftung
und Durchsetzung (S. 2445)
von Professor Dr. Florian Jacoby und Johannes Claudio Felsch, Bielefeld

. Strafrechtlich e Vermögensabschöpfung

Entscheidungen zur strafrechtlichen Vermögensabschöptung (5. 2452)

. ZlnsO-Dokumentation

lnsolvenzmonitor lll. Quartal 2022 - Top-Antragsverfahren in der Kurz-
analyse (5.2460)
von Dr. Andreas Fröhlich, Baker Tilly München

Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand - Herbst ZO22 (5.2462)
Untersuchung des Verbandes der Vereine Creditreform eV.

. ZlnsO-Rechtsprechungsreport

(Keine) Aufrechnung mit Erstattungsanspruch aus infolge lnsolvenz-
eröffnung rechtlich uneinbringlich gewordener und zu korrigierender
Umsatzsteuer (5. 2477)
BFH. Urt. v. 22.6.2022 - Xl R 46/20

(Keine) Antragsbefugnis des einen Restaurantbetrieb fortführenden
lnsolvenzverwalters für corona-soforthilfen bei Eröffnung des lnsolvenz-
verfahrens vor Pandemiebeginn (5. 2479)
BayVGH. Beschl. v. 3.8.2A22 - 22 ZB 22.1 151

Reichweite von beschränktem Abfindungsanspruch ausscheidenden
Gesellschafters steuerbegünstigter/gemeinnütziger GmbH gegenüber
{Vollstreckungs-/lnsolvenz-)Gläubigern des Gesellschafters (5. Z4gZ)
oLG Harnm, Urt. v. 13.4.2022-8lJ 11a21

Vorsteuerabzug bei Einschaltung von Outplacement-Unternehmen
zwecks Personalabbau (S. 2489)
BFH, Urr. v.3A.6.2A22-V R32t2O

unpfändbarkeit der Energiepreispauschale; Freigabe aus dem lnsotvenz-
beschlag (5.2494)
AG Lüneburg, Beschl. v.15.9.2022- 15.g.ZOZ2
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Ulfirtschaftsrecht - "
Däe Woche im Bliek

Entscheidungen '

EuGH: Eine anerkannte Umweltvereinigung (hier: Deutsche Um-
welthilfe e.V.) darf eine EG-Typengenehmigung für Kfz, die mögli-
cherweise mit verbotenen,,Abschalteinrichtungen" ausgestattet
sind, vor Gericht anfechten (8.11 .2022 - C-873/19)
BGH: Unwirksamkeit der Klausel zu einem Jahresentgelt in der An-
sparphase von Bausparverträgen (1 5.1 1.2022 - Xl ZR 551 /2t)

Gesetzgebung
EU-Kommission: Gesetz über digitale Dienste (DSA) in Kraft getre-
ten
EU-Kommission: Staatliche Beihilfen - Kommission bittet um Stel-
lungnahmen zu De-minimis-Verordnung
BRAK: Zukunftssicherer Rechtsstaat und Harmonisierung der Digi-
talisierung - BRAK fordert anlässlich JuMiKo einheitliches Vorgehen
von Bund und Ländern

Aufsätze

Dr. Manuel Kla4 RA, Simon Clemens Wegmann, RA, und
Dipl.-Verww. (FH) Dr. Michaela Galandi, RAin

Datenschutz im Metaverse

Die ldee einer virtuellen Parallelwelt in einem,,Metaverse" wird das
lnternet mit großer Wahrscheinlichkeit grundlegend verändern.
Die Anfängä hierfür sind getan: Sei es bei der Vermarktung von
Produkten oder beim Handel mit verschiedensten virtuellen Assets
und Dienstleistungen wie sogenannten Non-Fungible-Token (NFT)

unter Nutzung von Blockchain-basierten Kryptowährungen, etwa
bei der Vermietung oder dem Verkaufvon virtuellem ,,Land". Schon
jetzt findet ein Wandel in der Plattformökonomie hin zu neuen und
vielfältigeren Geschäftsfeldern statt. Entscheiden sich Unterneh-
men für eine Präsenz im Metaverse, werden sie sich auch mit der
Frage befassen müssen, wie sie die innerhalb des Metaverse verar-
beiteten personenbezogenen Daten der Besucher und potentiellen
Kunden wirtschaftlich sinnvoll und zugleich datenschutzkonform
nutzen können,

Simon Wannagat, LL.M.

Mehr Grundrechte wagen - auch in der
Schiedsgerichtsbarkeit

Der Pechstein-Beschluss des BVerfG stellt neue Anforderungen an
deh Prüfungsmaßstab der ordentlichen Gerichte zur überprüfung
von Schiedsentscheidungen. wenn ein Machtgefälle zwischen den
Schiedsparteien besteht. Je unfreiwilliger die unterlegene Partei
die Schiedsklausel abgeschlossen habe, desto höheren rechtsstaat-
lichen Anforderungen müsse die Schiedsentscheidung genügen.
Dies folge aus den grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates
gegenüber der schwächeren Partei. Vor dem Hintergrund dieser
staatlichen Schutzpflichten analysiert der Beitrag die Neuerungen
dieser Rechtsprechung gegenüber der bisherigen Praxis der or-
dentlichen Gerichte und ihre Auswirkungen auf das häufig von Ab-
hängigkeit geprägte Verhältnis zwischen Großkonzernen und kleF
nen und mittleren Unternehmen. Zugleich gibt er einen Ausblick
auf die anstehende BVerfG-Entscheidung in der Sache FC Carl-Zeiss
Jena.

Steuerreefut
Die Wsehe iff! Bäicg{

Entscheidungen
EuGH: Verlegung des satzungsmäßigen Sitzes einer Gesellschaft in
einen anderen Mitgliedstaat als den ihrer Gründung
('t0.1 1.2022 - C-41 4 /21)
EuGH-Schlussanträge: Dienstleistung gegen Entgelt - Begriff des

Steuerpflichtigen - Einrichtung des öffentlichen Rechts, die den

Ausbau erneuerbarer Energien im Gemeindegebiet für die Einwoh-

ner gegen eine Eigenbeteiligung von 250lo organisiert und 75o/o

der Kosten über einen Zuschuss von einem Dritten erstattet erhält
(1 0.1 1 .2022 - C-61 2 / 21 )

EuGH-Schlussanträge: Dienstleistung gegen Entgelt - Begriff des

Steuerpflichtigen - Einrichtung des öffentlichen Rechts, die die
Asbestbeseitigung im Gemeindegebiet für die Einwohner unent-
geltlich organisiert, aber dafür einen Zuschuss von einem Fonds er-
hält - keine größeren Wettbewerbsverzerrungen
(1 0.1 1 .2022 - C-61 6 / 21 |
BFH: Schadenersatzrechtliche Rückabwicklung des Erwerbs einer
Kommanditbeteiligung (1 9.7.2022 - lX R 18/22)
BFH: Steuerbarer und steuerpflichtiger Vezicht auf das Recht zur
Privatliquidation (30.6.2022 - V R 36/20)
BFH: Hinzurechnung eines Kirchensteuer-Erstattungsüberhangs

i.5. des 5 l0 Abs.4b 5.3 (29.6.2022 - X R l/20)
BFH: Zufluss von Betriebseinnahmen bei Gewinnermittlung nach

5 4 Abs.3 ESIG; Unionsrechts- und Verfassungsrechtskonformität
von 5 34c Abs. 1 ESIG und S 68b ESTDV (1 6.3.2022 - I R 1 0/1 8)

FG Berlin-Brandenburg: Keine erste Tätigkeitsstätte eines Müll-
werkers auf dem Betriebshof'des Entsorgers
(1 6.6.2022 - 1 6 K 42s9 / 17 )

Aufsatz

Prof. Dr. Monika Jachmann-Michel, Vors. RiBFH

BB-Rechtsprechungsreport zur Besteuerung der
Kapitaleinkünfte2O22 - Teil ll
Teil ll des Rechtsprechungsreports zur Besteuerung der Kapitalein-
künfte 2022 führt Teil I fort. Behandelt werden die Einkünfteerzie-
lungsabsicht und Verlustverrechnung (dazu lV" Vl.), der Kapitaler-
tragsteuerabzug und Ausnahmen von der Abgeltungsteuer (dazu

Vll., Vlll.). Highlight sind die Entscheidungen des BFH zu Cum/Ex-
und Cum/Cum-Geschäften (dazu lX., X.). Der Beitrag schließt mit ei-
nem Fazit (Xl.).

fintsehe!dungen

BFH: Bauabzugsteuer - Betriebsausgabenabzug des Leis-

tungsempfängers bei Zahlungen an qine inaktive ausländische Do-
mizilgesellschaft
(9.6.2022-tVR4/20)

BFH: Ortsverschieden belegene Photovoltaikanlagen als Teilbe-
triebe?
(r3.6.2022 - XB 148t21)

Neuerscheinung Buch
Friedrich Graf von Westphalen (Hrsg.)

Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr

5. Auflage 2022, lnternationales Wirtschaftsrecht'

919 S., Hardcover, € 159,-

ISBN: 978-3-8005-l 807-4/ lnfos unter: shop.ruw.dey'l 8074

2689

2691

2697

2709

271'l

2720

2725
a

)

a

1
J
a

1

I

;
\

,
1

Entsehe!dung

BGH: Spezialgesetzliche Prospekthaftung gemäß 5 20 VermAnlG 2701
schließt Haftung der Gründungsgesellschafter als Prospektveran-
lasser wegen vorvertraglicher Pflichtverletzung aufgrund Verwen-
dung eines unrichtigen Prospekts aus
(26.7.2022-XIZB 23120 - dazu BB-Kommentarvon
Dr. Michael Zoller, RA/FASIR)
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RechnunEslegung
iFßSF: Accounting TaxonomY 2022

CDP: lnklusion IFRS 52

Europäisches Parlament: EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsbe-

richterstaft ung (CSRD) angenommen

EFRAG 5R Board: Verabschiedung von ESRS-Entwürfen - redaktio-

nelle Arbeiten ausstehend

iimA, ün.rn.t'meempfehlung für Anderungen von lFRS 16

DßSC: Ergebnisse der 30. Sitzung Gemeinsamer Fachausschuss

WirtschaftsPrüfung
DStV: Abschlussprüfer nicht mehr Teil des Anwendungsbereichs

von DORA

IDW: Fragen und Antworten zur Digitalisierung von Geschäfts-

modellen und Auswirkungen auf die Abschlussprüfung

IDW: Video-Podcast,,Data Governance praktisch umsetzen"

WPK: Aktualisierung der Liste der Hochrisikoländer bei der Be-

kämpfung der Geldwäsche

Betriebswirtschaft
BMIffK: Kooperationen zwischen etablierten Unternehmen und di-

gitalen Start-ups häufig wegweisend für lnnovationen

Aufsatz

Michaei Deubert, WP/StB, und Dr.Stefan Lewe, WP/SIB

Pachterneuerungsverpf lichtungen und -ansprüche
im handelsrechtlichen Jahresabschluss

Beim Abschluss von Pachtverträgen ist zunächst zu fragen, ob sich
daraus Auswirkungen für die Zurechnung des verpachteten Vermö-
gens im handelsrechtlichen Jahresabschluss von Pächter und Ver-
pächter ergeben. Darüber hinaus ist zu klären, wie sich die in
Pachtverträgen typischerweise enthaltenen Substanzerhaltungs-
pflichten des Pächters auf die Bilanzierung im handelsrechtlichen
Jahresabschluss von Pächter und Verpächter auswirken. Hierzu be-
stehen in der Historie der höchstrichterlichen Finanzrechtspre-
chung und in der Literatur unterschiedliche Auffassungen. Die Au-
toren zeigen in dem Beitrag anhand von Beispielen, welche
Schlussfolgerungen sich daraus für die Vermögenszuordnung
sowie die Abbildung von Pachterneuerungsverpflichtungen und
-ansprüchen im iahresabschluss des Pächters und des Verpächters
ergeben.

terbliebene Zielvereinbarung - außergerichtliche Kosten
(27.9.2022-2 AZR5|22)

BAG: Eingruppierung einer Fallmanagerin in einem Jobcenter -
Aufbaufallgruppen - Heraushebungsmerkmale,.besondere

Schwierig keit" u nd,, Bedeutu n g' (22.6.2022 - 4 AZR 495 / 21)

Aufsatz

Dr. Gerrit Mesch, RA, und Ann-Katrin Jürgens, LL.B.

Herausforderung des Arbeitsrechts durch Einsatz
digitaler Assistenten aus dem nicht europäischen
Ausland

Der Trend zum Remote Arbeiten hat nicht zuletzt durch Corona ver-
stärlften Einzug in die gegenwärtige Arbeitswelt gefunden. Doch

wo sich einerseits Arbeitsbedingungen verbessern, können auch
andererseits Fallstricke und fragwürdige Geschäftsmodelle entste-

hen. Ein neuer Trend der sogenannten ,,digitalen Assistenten" aus

dem nicht europäischen Ausland rollt an. Diese sind besonders für
Unternehmen interessant, die u,a. Kundensupport oder wiederkeh-
rende einfache Aufgaben langfristig und kostengünstig abdecken
wollen. Dabei stellt sich folgende Frage: lst die Überlassung von Ar-

beitskräften aus dem nicht europäischen Ausland in Form von Re-

mote Arbeit legal? Der Beitrag versucht anhand der Auslegung ver-
schiedener relevanter Gesetze einen Überblick über die derzeitige
Rechtmäßigkeit solcher Geschäftsmodelle zu schaffen.

Die Erste Seite
Dr. Jens Freiberg, WP

Umsetzung der Richtlinie zum Public Country by
Country Reporting - viel Bürokratie, geringer
Nutzen

lmpressumAlorschau

Entscheidung

BAG: Unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung - kein Doppelarbeits- 2743
verhältnis - Auslandsbezug - Eingriffsnorm
(26.4.2022 - 9 AZR 228 / 21 - dazu BB-Kom mentar von
Dr. Christian Ley, RA/FAArbR)

Neuerscheinung Buch
Löwisch/Kaiser/Klumpp (Hrsg.)

EetlVG - Betriebsverfassungsgesetz

8. Auflage 2022, Recht Wirtschaft Steuern

1.547 Seiten, Hardcover, € 2t19,-

ISBN: 978-3-8005-1 81 7-3llnfos unter: shop.ruw.de/l 81 73

2729

2731

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Arbeitnehmerüberlassung -
im Rahmen eines Werk- oder
(s.7 .2022 - 9 AZR 323 121)

8AG: Auflösungsantrag - (keine) N

Verstoßes gegen das Maßregelungsverbot -

lnhalt I

2739

- un-

2740

Entseheldung

BFH: Keine Anwendung des S 8b Abs. 3 Satz I KSIG auf Veräuße- 2736
rungsgewinn nach S 21 Abs. 1 Satz 1 UmwStG 2002
(1.6.2022 - | R4/'lig - dazuBB-Kommenrar von
Stcphan Abele, RA/SIB)
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Seite 2 01
Minis , Idstein
E 1m und europäischen Kartellrecht
2020/21.
- Teil II - :.;" :j

Seite 21,t4
Rechtsanwalt Lennart J. Dahmen, LL.M. (LSE), Frankfurt a. M.
Entwicklung einer aufsichtlichen Praxis zu Side Pockets

Seite 2120
EuGH, 8.9.2022 - Rs. C-80 /21. bis C-82/21.
Auslegung von Art. 6 Abs, L und Art. 7 Abs, 1 der Richtli-
nie 93/13/EWG im Hinblick auf Vereinbarkeit mit nationaler
Rechtsprechung, u.a. wonach nationales Gericht nicht die
Missbräuchlichkeit der gesamten Vertragsklausel, sondern nur
die Missbräuchlichkeit der Teile, die die Klausel missbräuch-
lich machen, feststellen kann

Seite 21,28
EuGH, 1,3.9,2022 -Pts. C-45/21
Zur Auslegung von Art. L23 Abs. 1, l-30 AEUV Art.7,21,1 des
Protokolls (Nr.  ) über die Satzung des Europäischen Systems
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank sowie
Art. 33 der Richtlinie 2001./24, Art. 44 bts 52 der Richtlinie
2006/48/EG im Hinblick auf Sanierung und Liquidation von
Kreditinstituten

Seite 21,37
BGH, 26.7,2022 -XrZB 23/20
Kein Anwendungsbereich von g 1 Abs, 1 KapMuG für An-
sprüche, die auf äen gesetzlichän Haftungstätbestand des
$ 128 Satz L HGB (analog) gestützt werden; im Anwendungs-
bereich der spezialgesetzlichen Prospekthaftung gemäß $ 20
VermAnlG keine Haftung der Gründungsgesellschafter als
Prospektveranlasser unter dem Aspekt einer vorvertraglichen
Pflichtverletzung (Fortführung von BGH, Beschluss vom
19. Januar 202L (BGHZ 228,237 Rdn. 22 ff. = WM 202I,726i
14. Juni 2022 =W}d2024 1679); Erfassung von $ 8 Abs. 1 Nr. 3
VermVerkProspV nur für Gerichts-, Schieds- und Verwal-
tungsverfahren, an denen der Emittent unmittelbar beteiligt
ist; zur Bedeutung der übrigen Feststellungsziele, mit denen
das Vorlieg'en von weiteren Prospektfehlern geltend Eemacht
wird, wenn das OLG in einem Verfahren nach dem KapMuG
einen Prospektf ehler f eststellt
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EuGH 8.9.2022 Rs. C-80/21 bis
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und

Auslegung von Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtli-
nie 93/1,3/EWG im Hinblick auf Vereinbarkeit mit natio-
naler Rechtsprechung, u.a. wonach nationales Gericht
nicht die Missbräuchlichkeit der gesamten Vertragsklau-
sel, sondern nur die Missbräuchlichkeit der Teile, die die
Klausel missbräuchlich machen, f eststellen kann

Zur Ausieguns von Art. 123 Abs. L, 130 AEUV, Art. 7,
21.1 des Protokolls (Nr. 4) über die Satzung des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank sowie Art. 33 der Richtlinie 2001/24, Arl. 44
bis 52 der Richtlinie 2OO6/48/EG im Hinblick auf Sanie-
rung und Liquidation von Kreditinstituten, Schadenser-
satz wegen der Entscheidung über Sanierungsmaßnah-
men, Verbot der monetären Finanzierung der Mitglied-
staaten des Euro-Währungsgebiets und die Weitergabe
vertraulicher Informationen - hier: Verfahren zur Kontrol-
le der Verfassungsmäßigkeit nationaler Rechtsvorschrif-
ten zu den Voraussetzungen für die Haftung der Zentral-
bank Sloweniens für Schäden auf Grund Löschung be-
stimmter Finanzinstrumente und den Zugang z\J
bestimmten informationen über diese Löschung

Kein Anwendungsbereich von g 1 Abs. 1 KapMuG für
Ansprüche, die auf den gesetzlichen Haftungstatbestand
des $ 128 Satz 1 HGB (analog) gestützt werden; im An-
wendungsbereich der spezialgesetzlichen Prospekthaf-
tung gemäß $ 20 VermAnlG keine Haftung der Grün-
dungsgesellschafter als Prospektveranlasser unter dem
Aspekt einer vorvertraglichen Pflichtverletzung (Fortfüh-
rung von BGH, Beschluss vom 19. Januar 2O2I (BGF{Z
228,237 Rdn. 22ff. =WM202L,726i 14. Juni 2022 = WM
2022, 1,679)i Erfassung von g B Abs. 1 Nr, 3 VermVerk-
ProspV nur für Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsver-
fahren, an denen der Emittent unmittelbar beteiligt ist;
zur Bedeutung der übrigen Feststellungsziele, mit denen
das Vorliegen von weiteren Prospektfehlern geltend ge-
machi wird, wenn das OLG in einem Verfahren nach dem
KapMuG einen Prospektfehler feststellt

Zur Prüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren, ob die An-
hörungsrüge, die in der Beschwerdeinstanz zur Abände-
rung der zunächst vom Beschwerdegericht getroffenen
Entscheidung über eine sofortige Beschwerde nach g 99
Abs,2ZPO geführt hat, zulässig und begründet war
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Zur Verteilung der Darlegungs- und Beweisiast für das
vom beklagten Hersteller nach gg 826,852 Satz 1, g B1B
Abs. 1 BGB Eriangte in einem sogenannten ,,Dieselfail"

Zur Hemmung der Verjährung durch Klageerhebung
eines nach Forderungsabtretung berechtigten Inkasso-
dienstleisters zugunsten des Zedenten im Falle der späte-
ren Rückabtretung

Zur Verletzung des Anspruchs der Partei auf rechtliches
Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG im Zusammenhang mit
Vortrag über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung zur
Nacherfüllung (hier: gänzlich unberückslchtigt gebliebe-
ner Vortrag des Käufers zu einer weiteren im Fahrzeug
verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung in Gestalt
eines ,,Thermofensters" und zu einem unabhängig von
einer Nachbesserung dem Fahrzeug anhaftenden mer-
kantilen Minderwert wegen Betroffenheit vom sog:enann-
ten Abgasskandal)
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Sonstiges

Bundesgerichtshof 8.7.2021 r ZR 196/1,5 Zur - auch separat möglichen * Erteilung des Rechts- 2245
kraftzeugnisses durch die Geschäftsstelie des Bundesge-
richtshofs im Anschluss an ein Nichtzulassungsbeschwer-
deverfahren gegen ein die Wiederaufnahme ablehnen-
des Berufungsurteil

[ur6] "o*..*-rr,rrno

4. Symposium - Kreditgeschäft der Zukunft

Sechs Thesen zum Kreditgeschäft 2023

23. November 2022, Frankfurt lnformationen: Tel. +49 69 2732 567
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RAin/StBin Veronika Aschenbrenner, München
D814221O3 (Kurzfassunsvsl. S. M7) S.2B2O

Gewinnerm ittlung

Zur Entnahmefiktion bei sog. passiver Entstrickung
nach sq4 Abs,1 Satz3 ESIG
Prof, Dn Henrik Schneider, Ludwigsburg
DB1422BB6 (Kurzfassung vgl. S. MB) S.2B2B

KOMPAKT

VERWATTU NGSANWE I SU NGEN

Gewin nerm ittlung

Beherrschungsidentität bei mittelbarer Beteiligung
über eine KapGes. an einer Besitz-PersGes.
BMF, Schreiben vom 21. I 1.2022

D81423264 s.2832

Einkommensteuer/Lohnsteuer

Energiepreispauschale nach dem Versorgungsrecht-
lichen Energiepreispauschalen-Gewährungsgesetz und
vergleichbare Leistungen zum Ausgleich gestiegener
Energiepreise nach Landesrecht
BMF, Schreib en' v om 16, I L 2 022

D81423081 5.2832

Ei nkom mensteuer/Umsatzsteue r

Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der vom
Krieg in der Ukraine Geschädigten
BME Schreiben vom 17.11.2022 .

D81423155 5.2832

ENTSCHEIDUNGEN

Einkommensteuer

Schadensersatzrechtliche Rückabwicklung des
Erwerbs einer Kommanditbeteiligung
BFH, Urteilvom 19.07.2022 - IX R 18/20
D81423130 s. 2833

Einkommensteuer

EUGH-Vorlage zur Antragsveranlagung
RLFG Dr. Michqel Hennr.gfeld, Köln
D81420948

Gewerbesteuer

Erweiterte Kürzung bei Gewerberaumüberlassung an
geringfügig beteiligte Genossin
BFH, Urteilvom 29.06.2022 - nI R ß/21
D8142180s 5.2838

trIM2

s. 2831
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WIRTSCHAFTSRECHT ARBEITSREC}IT

AUFSATZ

GmbH-Rechi

GmbH -Gesellschafterversammlungen per Telefon
oder Videokommunikation gem. sq48 Abs, 1. Satz2
GmbHG nach lnkrafttreten des DiREG
MDr, Rolf Leinekugel, Stuttgart
D8141949O (Kurzfassung vgl. S. M9) S. 2840

AUFSATZ

Urlaubsrecht

Die EUGH-Rechtsprechung zum Verfall von Urlaubs-
und Urlaubsabgeltungsansprüchen
M/FAArbR Dn Andreas Imping, Köln
D81422074 (Kurzfassungvgl. S. M10) 5.2857

KOMPAKT

Kartellrecht

Keine Beschränkung der Pflicht zur Offenlegung von
Beweismitteln in Verfahren über Kartellschadens-
ersatzklagen auf bestehende Beweismittel
RA Prof Dr. tllrich Schnelle, Stuttgart
D81423131 , S.2Bs2

Kapitalanlage

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ist keine
öffentliche Kapitalmarktinformation i,S.d. KapMuG
M Martin Karw atz ki, Köln
D8142.O865 5.2853

ENTSCHEIDUNGEN

lnsolvenzrecht

lnsolvenzanfechtung einer Lohnsteuerzahlung:
Zeitpunkt der rechtlichen Wirkung des Forderungs-
einzugs im Wege der SEPA-Lastschrift
BGH, Urteil vom 13.10.2022 - IX ZR 70/21

D81423191 : 5.2854

Wettbewerbsrecht

Zur lnformationspflicht von lnternethändlern
über Herstellergarantien
BGH, Urteil vom 10.11.2022 - I ZR 241fi9, Heistellergarantie IV
D81423622 5.2856

KOMPAKT

Verfahrensrecht

Berufungseinlegung mittels beA im Fall einer bei
Gericht führenden Papierakte
Prof, Dr Marie Herberget; LL.M., Bielefeld .

D81421367 5.2861

Betriebsverfassungsrecht

,,Leitende" Angestellte eines Betriebsteils als Wahl-
vorstand und Betriebsratsmitglied
RA/FAArbR Dr. Jakob Glajcari LL.B., Gütersloh

DB142o9oB 5,2862

ENTSCI{EIDUNGEN

Arbe itneh m erü berlassu ng

Arbeitnehmerüberlassung und Gemeinschaftsbetrieb
schließen einander aus
BAG, tJrteil vom 24.05.2022 - g AZR 337/21

D81422051 5.2863
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STEUER. UND BITANZPRAXIS

Restrukturierungsplan zur präventiven Sanierung
Prof. Dr. Marcus Bysikiewicz, WP Steffen Ziegenhagen, Dr. Tobias Filusch, RA Steffen Reusch und

Prof. Dr. Stefan Müller

Crundstücksü bertragung im Konzern
stB/FBflStR Axel Neumann-Tomm

Erhöhungsbetrag nach $ 23 Abs. 2 UmwStG beiVeräußerung
sperrfristbehaft eter Anteile
StB/vBP Prof. Dr. Hans Ott

Sendelizenz kein aktivierungsfähiges immaterielles Wirtschaftsgut
SIB/FBlStR Dennis Kellmann

Klare Antwort des Europäischen Cerichtshofes auf die Frage nach
den finalen Verlusten
Dr. Kai Schulz-Trieglaff

PRAXISFATLE

Nach Stichtag eingetragene Kapitalerhöhung -
Rückbewirkung u nd/oder Verlustverrech n u ng möglich?
WP/SIB Dr.Stephan C. Scholz

AKTUEIL BERATEN

DieAufrechnungsverbote in $ 96lnsO im Verhältnis zur Finanzverwaltung
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann

KURZNACHRICHTEN

Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit auf d'ie
im Übrigen vermögensverwaltende Tätigkeit einer GbR

Entgelt für Werbung des Arbeitgäbers auf dem Kennzeichenhalter
des privaten Pkw des Arbeitnehmers als Arbeitslohn

E rkläru ng zu r optionalen Vol lver"schonu ng von Betriebsvermögen

Neufassung des AEAO zu g 233a

HERAUSGEBER:

WP/SIB Dr. Norbert Lüdenbach
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STEUER- UND BILANZPRAXIS

Restrukturierun gsplan zur präventiven 5anierung

GrundstruktureÄ und Hinweise zur Umsetzung durch

eine Checkliste des BMJ

Prof. Dr. Marcus Bysikiewicz, WP Steffen Ziegenhagen, CFA' Dr' Tobias

Filusch, RA stetren Reusch, MBA und Prof' Dr' Stefan Müller

Grundstücksübertragung im Konzern

Betrachtungen aus der Steuerpraxis zur Sicherung

der erweiterten G rundstückskürzung

5tB/FBflStR Axel Neumann-Tomm

Erhöhungsbetrag nach $ 23 Abs. 2 UmwStG

bei Veräußerung sperrfristbehafteter Anteile

Entstehung, Rechtsfolgen sowie ausgewählte

Fragestellungen
stB/vBP Prof. Dr. Hans Ott

Sendelizenz kein aktivierungsfähiges immaterielles

Wirtschaftsgut
Cru ndsätze?er wirtschafttichen Übertragungs-

fähigkeit von höchstpersönlichen Rechten

SIB/FBlStR Dennis Kellmann

Klare Antwort des Europäischen Gerichtshofes

auf die Frage nach den finalen Verlusten

Anmerkungen zum EuGH-Urteil vom 2292022 -

c-s38/20,,W AG"

Dr. Kai Schulz-Trieglaff

I PRAXISFALLE

868

AKTUELL BERATEN

Die Aufrechnungsverbote in $ 96 lnsO im Verhältnis

zur Finanzverwaltung
Prof. Dr. Jens M. Schmittmann

KURZNACHRICHTEN

Nach Stichtag eingetragene Kapitalerhöhung - Rück-

bewirkung und/oder Verlustverrechnung möglich?

WP/5IB Dr. Stephan c. Scholz

873 Anrechnung von Kapitalertragsteuer nach einer sog'

Delta-Korrektur

873 Vorab entstandene Aufwendungen für wohnungs-

rechtsbelastete I m mobilie

874 Entgelt für Werbung des Arbeitgebers.auf dem Kenn-

zeiÄenhalter des privaten Pkw des Arbeitnehmers als

Arbeitslohn

874 Ein Taxi ist kein ,,öffentliches Verkehrsmittel"

i.5. des $ 9 Abs.2 Satz 2 ESIC

874 Entschädigungszahlung als verdeckte Cewinn-

ausschüttung

875 Keine Anwendung des 5 Sb Abs' 3 Satz 1 KStC

aufVeräußerungsgewinn nach $ 2L Abs' L Satz 1

Umw5tc 2002

Erweiterte Kürzung bei Überlassung von Cewerbe-

räumen an geringfügig beteiligte Genossin

Erklärung zur optionalen Vollverschonung von

Betriebsvermögen

Befristete Steuersatzsenkung auf die Lieferung von

Cas und Fernwärme

Verkauf von Gutscheinen für Freizeiterlebnisse vor

lnkrafttreten von 5 3 Abs. 13 bis 1-5 UStG n' F'

Ortskundeprüfung als steuerfreie Leistung

Unternehmereigenschaft bei planmäßigem An- und

Verkauf im Rahmen eines lnternethandels (hier: ebay)

Neufassung des AEAO zu $ 233a

Aufrech n u n g i m I nsolvenzverfa h ren ; Berücksichtigun g

eines Berichtigungsbetrags in einem falschen Besteue-

rungszeitraum

Lauf der Festsetzungsfrist bei Erbeinsetzung

Schätzung der Besteuerungsgrundlagen für die

Vergnügungsteuer bei Geldspielautomaten

Klagebefugnis nach Abhilfebescheid der Familien-

kasie im Kla geverfa h ren ; kindergeld rechtliche

Ausschlussfrist

Zeitpunkt des Eingangs eines über das besondere

Anwa ltspostfach ü berm ittelten 5ch riftsatzes

Service/lmPressum

Literatur

Audio

A Experten-Blog

O video
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Bewertung von Feldinventar

Abfärbung von Verlusten aus gewerblicher Tätigkeit

auf die im ÜUrigen vermögensverwaltende Tätigkeit

einer GbR

Entwurf eines Schreibens zur ertragsteuerlichen

Behandlung von Genussrechtskapital

Herausgeber: WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach
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Bilanzielle Erfassung laufzeitunabhängiger Zahlungen für eine
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Neu in d"n ElWFachnachrichten
IDW PS KMU 1 bis 9 // IDW QMS 1 (oe.2022)
IDW QMS 2 (09.2022) // tDw S 9 // IDW s 1s // F &A zu

digitalen Geschäftsmodellen
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Editorial
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Fokus

ökologie, Ökonomie und neue Technologien

Green lT: Der grüne Pfad der lnformations-

technologie

Cyber-security und Reporting-Pflichten
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Standpunkte

Fachgremien

Nachwuchs

Portrait

VeranstaltunEen

Veransta ltu n gsberichte

Vorankündigungen

Vera nsta ltu ngska lender

Blick nach außen

Branchennews

Service

ZahllWor| des Monats

Fachliche Frage

Rechtsprechung

Ansprechpartner*innen und lmpressum

IDW Fachnachrichten

IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe
Einheiten:

Vorbemerkungen und Anwendungsbereich
(rDW PS KMU 1)

Übergreifende Anforderungen (tDW pS KMU 2)

Auftragsanna h me u nd vorbereitende Täti g keiten
(rDW PS KMU 3)

Risikoidentifizierung und -beurteilung
(rDW PS KMU 4)

Reaktionen a PS KMU 5)

Abschließende Kommuni-
kation mit den für d ung Verantwort-
lichen und Erlangung schriftlicher Erklärungen
(tDW PS K[,/U 6)

Prüfungsurteil, Berichterstattung und Archivierung
(rDW PS KMU 7)

Prüfung des Lageberichts (lDW PS KMU B)

Ergänzende Anforderungen für besondere Fälle
(rDW PS KMU 9)

Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der
Wi rtschafts p rüferp raxi s (l DW Q N/ S 1 (09 .2022))

Auftragsbegleitende Qualitätssicherung
(rDW QN/s 2 (0e 2022))

Bescheinigung nach S 270d lnsO und Beurteilung
der Anforderungen nach g 270a lnsO (lDW S 9)

Anforderungen an die Bescheinigung nach g 74
Abs. 2 StaRUG und Beurteilung der Voraussetzun-
gen der Stabilisierungsanordnung ($ 51 StaRUG)
(rDW s 15)

Digitalisierung von Geschäftsmodellen und Aus-

wirkungen auf die Abschlussprüfung (Fragen &

Antworten)

Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds und
Auswirkungen auf Finanzberichte zum oder nach

dem 30.09.2022 (Fachlicher Hinweis)

Pflichten des Wirtschaftsprüfers als,,prüfender
Dritter' bei der Einreichung der Schlussabrechnung
zur Überbrückungshilfe l-lll sowie zur November-
und Dezemberhilfe (Fachlicher Hinweis)

HFA: Entwicklung eines IDW PS zur Behandlung der
Angaben gemäß Empfehlung A.5 des DCGK2022

BFA: Überarbeitung des IDW RS BFA 2 und des
IDW RS BFA 3 n.F
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-TeilI-
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Rechtsanwalt Dr. Volker Lang, Bonn, und Daniel Bollinger,
Ahrweiler
Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Kreditwirtschaft

Seite 2224
OLG München, 28.9.2022 - 7 U 3238/20
Zur schwebenden Unwirksamkeit von Grundschuldbestellung
bei Insichgeschäft wegen Kollusion

Seite 223I
OLG Schleswig, 15.9.2022 - 5 U L32/22
Formnichtigkeit und Unwirksamkeit einer Klausel in AGB
einer Bank, wonach die Bank berechtigt, aber nicht verpflich-
tet ist, zur Wiederherstellung der vereinbarten Deckungs-
relationen Depotwerte zu veräußern

Seite 2234
BGH, 22.9.2022 -V ZB 8/22
Zur_Fra-ge, unter welchen Voraussetzungen Miteigentümer
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Beteiligte sind
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BGH, 12.9.2022 - VIa ZR 122/22
Zur Verteilung der Darlegungs- und Beweislast für das vom
beklagten Hersteller nach $$ 826, 852 Satz t, $ 81B Abs, 1 BGB
Erlangte in einem sogenannten ,,Dieselfall"
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lnhaltsverzeichnis
Beiträge
Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am Bundesgerichtshof a,D., Landau
Fehlerhaf te Genossenschaf t
- Voraussetzungen, Kündbarkeit, Rechtsfolgen -
-TeilI-
Rechtsanwalt Dr. Volker Lang, Bonn, und Daniel Bollinger, Ahrweiler
Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in der Kreditwirtschaft

Rechtsprechung
Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Finanzdienstleistungsrecht

OLG München 28.9.2022 7 U 3238/20x Zur schwebenden Unwirksamkeit von Grundschttldbe- 2224
stellung bei Insichgeschäft wegen Kollusion

OLG Schleswig 1.5,9.2022 5U 132/22x Formnichtigkeit und Unwirksamkeit einer Klausel in 2231.
AGB einer Bank, wonach die Bank berechtigt, aber nicht
verpflichtet ist, zur Wiederherstellung der vereinbarten
Deckungsrelationen Depotwefie zu veräußern

Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung

Bundesgerichtshof 22.9.2022 V ZB B/22 Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen Miteigenti- 2234
mer am Verfahren über die Zwangsversteigerung eines
Miteigentumsanteils eines anderen Miteigentümers nach
$ 9 Nr. 1 ZVG Beteiligte sind

Bürgerliches Recht und Handelsrecht
Bundesgerichtshof 12.9.2022 VIa ZR 1,22/22x Zur Verteilung der Dariegungs- und Beweislast für das

vom beklagten Hersteller nach gg 826, 852 Satz 1, g B1B
Abs. 1 BGB Erlangte in einem sogenannten ,,Dieselfail"

Zur Hemmung der Verjährung durch Klageerhebung
eines nach Forderungsabtretung berechtigten Inkasso-
dienstleisters zugunsten des Zedenten im Falle der späte-
ren Rückabtretung

Zur Verletzung des Anspruchs der Partei auf rechtliches
Gehör gemäß Art. 103 Abs. 1 GG im Zusammenhang mit
Vortrag über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung zur
Nacherfüllung (hier: gänzlich unberücksichtigt gebliebe-
ner Vortrag des Käufers zu einer weiteren im Fahrzeug
verbauten unzulässigen Abschalteinrichtung in Gestalt
eines ,,Thermofensters" und zu einem unabhängig von
einer Nachbesserung dem Fahrzeug anhaftenden mer-
kantilen Minderwert wegen Betroffenheit vom sogenann-
ten Abgasskandal)

Bundesgerichtshof 10.10,2022 VIa ZR 1,84/22x

Bundesserichtshof 5.1"0.2022 VIII ZR BB/21
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Sonstiges

Bundesgerichtshof 8.7.2021 I ZR 196/15 Zur - auch separat möglichen * Erteilung des Rechts- 2245
kraftzeugnisses durch die Geschäftsstelle des Bundesge-
richtshofs im Anschluss an ein Nichtzulassungsbeschwer-
deverfahren gegen ein die Wiederaufnahme ablehnen-
des Berufungsurteil

J-J-!:
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4. Symposium - Kreditgeschäft der Zukunft

Sechs Thesen zum Kreditgeschäft 2023

23. Novembet 2022, Frankfurt lnformationen: Tel. +49 69 2732 567
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Rechtsanwalt Lennart J. Dahmen, LL,M. (LSE), Frankfurt a. M.
Entvricklung einer aufsichtlichen Praxis zu Side Pockets

Rechtsprechung
Bankrecht, Kapitalmarktrecht und Finanzdienslleistungsrecht

EuGH 8.9.2022 Rs. C-80/21 bis
C-82/2lx

und

Auslegung von Art. 6 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Richtli-
nie 93/13/EWG im HinbLick auf Vereinbarkeit mit natio-
naler Rechtsprechung, u.a. wonach nationales Gericht
nicht die Missbräuchlichkeit der gesamten Vertragsklau-
sel, sondern nur die Missbräuchlichkeit der Teile, die die
Klausel missbräuchlich machen, feststellen kann

Zur Auslegung von Art. 123 Abs. 1, 130 AEUV, Art.7,
21,1 des Protokolls (Nr. 4) über die Satzung des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken und der Europäischen
Zentralbank sowie Art. 33 der Richtlinie 2007/24, Art. 44
bis 52 der Richtlinie 2006/48/EG im Hinblick auf Sanie-
rung und Llquidation von Kreditinstituten, Schadenser-
satz wegen der Entscheidung über Sanierungsmaßnah-
men, Verbot der monetären Finanzierung der Mitglied-
staaten des Euro-Währungsgebiets und die Weitergabe
vertraulicher Informationen - hier: Verfahren zur Kontrol-
le der Verfassungsmäßigkeit nationaler Rechtsvorschrif-
ten zu den Voraussetzungen für die Haftung der Zentral-
bank Sloweniens für Schäden auf Grund Löschung be-
stimmter Finanzinstrumente und den Zucang z\
bestimmten informationen über diese Löschunf

Kein Anwendungsbereich von g 1 Abs. 1 KapMuG für
Ansprüche, die auf den gesetzlichen Haftungstatbestand
des $ 128 Satz 1 HGB (analog) gestützt werden; im An-
wendungsbereich der spezialgesetzlichen Prospekthaf-
tung gemäß $ 20 VermAnlG keine Haftung der Grün-
dungsgesellschafter als Prospektveranlasser unter dem
Aspekt einer vorvertraglichen Pflichtverletzung (Fortfüh-
rung von BGH, Beschluss vom 19. Januar 202t (BGF{Z
228,237 Rdn. 22ff. =WM2021.,726i 1.4. Juni2O22 =WM
2022, I679)i Erfassung von g B Abs. 1 Nr. 3 VermVerk-
ProspV nur für Gerichts-, Schieds- und Verwaltungsver-
fahren, an denen der Emlttent unmittelbar beteiligt ist;
zur Bedeutung der übrigen Feststellungsziele, mit denen
das Vorliegen von weiteren Prospektfehlern geltend ge-
macht wird, wenn das OLG in einem Verfahren nach dem
KapMuG einen Prospektlehler feststellt

Zur Prüfung im Rechtsbeschwerdeverfahren, ob die An-
hörungsrüge, die in der Beschwerdeinstanz zur Abände-
rung der zunächst vom Beschwerdegericht getroffenen
Entscheidung über eine sofortige Beschwerde nach g 99
Abs. 2 ZPO geführt hat, zulässig und begründet war
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FINANZIERUNG

Nachhaltigkeit/Sustainable Development Goals

Timewashing der nachhaltigen Transformation -
Die lange Bank der Unverbindlichkeit
Leonard Grebe, M.5c., Darmstadt / wiebke Merbeth,

München / Prof. Dt Dirk Schiereck, Darmstadt
Um die Transformation der Weltwirtschaft zu mehr Nachhal-
tigkeit in verbindliche Bahnen zu lenken, haben die Vereinten
Nationen '17 Nachhaltigkeitsziele definiert und mit Zielvor-
gaben versehen. Zwar verkünden zahlreiche Unternehmen
ambitionierte langfristige Nachhaltigkeitsziele, verzichten
aber auf kurzfristigere Rechenschaftsberichte, die belastbare
Prognosen erlauben würden, inwieweit die versprochenen
Zukunftszahlen erreicht werden. Dies wird als Timewashing
bezeichnet.

cF1422097

Sustaina bi I ity/ESG

Nachhaltigkeitskriterien in der Mittelstands-
fi nanzierung deutscher Sparkassen
Gabor Stein, Salzkotten / Prof. Dr. Bernd Heitzer, Bonn
Kredite, die Nachhaltigkeitskriterien während der Laufzeit
berücksichtigen, gewinnen an Bedeutung. Für Unternehmen
bieten sie verschiedene Anreize, nachhaltige lnvestitionen zu
fokussieren oder sich grundsätzlich nachhaltiger aufzustellen.
Sparkassen sollten diesen Prozess aktiv begleiten. ln der Stu-

die werden Parameter für Kreditfinanzierungsformen für das

Mittelstandsgeschäft der Sparkassen identifi ziert.

{F1421524

Nachhaltigkeit/Sustainable Finance

Ausgestaltungscharakteristiken von Sustainability-
Linked Loans
Christian Pohl, M.5c., Darmstadt
Der Beitrag untersucht die nachhaltigkeitsbezogenen Aus-
gestaltungscharakteristiken von Sustainability-Linked Loans.

Die Auswertung eines internationalen Datensatzes aus 518 5LL

zeigg dass die Verwendung von ökologischen Nachhaltigkeitsin-
dikatoren dominiert und dass über 90olo der SLL so ausgestaltet
sind, dass die Kreditnehmer, wenn sie ihre Nachhaltigkeitsziele
erreichen, ihre Finanzierungskonditionen verbessern können.

ct1422067

Kryptowährungen
The Rise of Stablecoins and the Reaction to Regulate
Crypto-assets in the EU

Prof. Dr. Oliver Read / Carolin Diefenbach,
beide Wiesbaden
Wegen der hohen Volatilität von Kryptowährungen ist eine
Nachfrage nach Zahlungstoken entstanden, die einen sta-
bilen Wert versprechen. Die EU-Kommission hat 2020 einen
Verordnungsentwurf über Märkte in Kryptowerten (MiCA) ver-
öffentlicht, um regulatorische Lücken auf EU-Ebene bezüglich

Zahlungs- und Nutzungstoken zu schließen. Für Stablecoins

sollen strengere Regeln Anwendung finden.

cF1422131

KAPITALMARKT

Financial Sustainability/ESG
Finanzielle Nachhaltigkeit, ESG und Value lnvesting
Priv.-Doz. Dr. Christian Walkshäusl, Regensburg / Prof.

Dr. Werner Gleißner, Leinfelden-Echterdingen /
Prof. Dr. Thomas Günther, Dresden

www.cf-fachportal.de

Die Studie baut auf dem Messkonzept zur finanziellen Nach-

haltiEkeit von Gleißner/Günther/Walkshäusl auf und beleuch-

tet, wie sich die Berücksichtigung der finanziellen Nachhal-

tigkeit bei der Aktienauswahl auf die Performance gängiger

Anlagestrategien wie ESG und Value lnvesting auswirkt.

cF1 42041 I s.324

s.301

Kapitalanlage/Privatanleger

Steuerliche Förderung der privaten Kapitalmarkt-
anlage
Prof. Dr. Carmen Bachmann I Christopher Seifert, beide

Leipzig
Steuern als Lenkungsinstrument zur Förderung des Sparverhal-

tens sind international weit verbreitet. Für deutsche Privatanle-

ger bestehen vergleichbare Begünstigungen bislang nicht. Der

Beitrag stellt anhand eines internationalen Methodenvergleichs
die Charakteristika der verschiedenen Sparkonten vor und quan-

tifi ziert mögliche Steuervorteile anhand einer Modellrechnung.

eF1417036

Kapitalmarkttheorie/Kalenderanoma lien

Der Halloween-Effekt in Europa und den USA

Christian Jenniches / Prof. Dr. Thomas Holtfort, beide Essen

Kalenderanomalien, wie der Halloween-Effekt, stehen im Wi-

derspruchzur Effi zienzmarkthypothese, wonach alle verfügbar-
enlnformationen in den Kursen enthalten sind. Mit einer hierauf
aufbauenden aktiven Handelsstrategie lassen sich Überrenditen
ggü. dem Markt durch gezielte lnvestitionen in den Monaten No-

vember bis April des jeweiligen Jahres erzielen. lm Rahmen des

Beitrags wird der Halloween-Effekt für die beiden lndices STXE

600 und 5&P 500 sowie deren Branchenindices für den Zeitraum

1990 bis 2021 analysiert und Handlungsempfehlungen für lnves-

toren abgeleitet.

cF1421525

BEWERTUNG

Venture Capital/Mitarbeiterbeteiligungen
Wert von Mitarbeiterbeteiligungen in Start-ups mit
Liquidationspräferenzen - Ein blinder Fleck
zwischen Erwartung und Realität
Prof. Dr. Dirk Honold / Merlin Fege, beide Nürnberg
Mitarbeiterbeteiligungen sind wichtig zur Mitarbeitergewin-
nung bei Start-ups, die oft als (virtuelle) Optionsprogramme
umgesetzt werden. Diese unterliegen komplexen Strukturen in
Venture-Capital-Finanzierungen, insb. durch Liquidationspräfe-
renzen mit ggf. deren Wandlungspunkten. lm Exit-Fall kann der
Erlös der Mitarbeiter risikoreicher sein und geringer als erwartet
ausfallen. Deswegen ist eine Ableitung des Wertes der Mitarbei-
terbeteiligungen für einen erfolgreichen Einsatz erforderlich.

cF'l422129

Bewertungskennzahlen
Multiples und Beta-Faktoren für deutsche Branchen
Prof. Dr. Alexander Lahmann / Franziska Rath, M.Sc. /
Prof. Dr. Bernhard Schwetzler, alle [eipzig
Das Center for Corporate Transactions & Private Equity (CCTPE)

an der HHL Leipzig Graduate School of Management ermittelt
vierteljährlich Multiplikatoren, Betafaktoren und Eigenkapital-
kosten für den deutschen Kapitalmarkt. lm Beitrag finden Sie

die Daten zum Stichtag 15:t0.2022.

cF1422066
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Matthias Meitner/ Cyril Prengel

Unternehmensbewertung im unsicheren Hochinflationsumfeld - fundamentalanalytische
Herausforderungen
Hohe Inflationsraten und unsichere zukünftige Preisentwicklungspfade erschweren aktuell Unter-
nehmen wie Bewertungspraktikern das Dasein. Im vorliegenden deitrag werden einige der aktuellen
fundamentalanalytischen Themenbereiche adressiert: Pri-cing Power uid überwälzingvon Kosten-
inflationen, Working-Caprtal-bezogene Wertwirkungen und ÄUbildung von unsicheren"langfristigen
Inflationsentwicklungen. Der Blick auf einige Sonderihemen rundet dei Beitrag ab.

To b ias Kingel/ Christop h Hell

Fal lstud ie zur Bewertun g von Personengesel lschaften m ittels DCF-Verfa hren
Im Rahmen dieses Beitrages wird die Bewertung einer PersGes. mittels DCF-Verfahren unter Berück-
sichtigung einer Veräußerungsgewinnbesteuerung anhand einer Fallstudie illustriert. Die Fallstudie
unterscheidet nach einer autonomen- und wertorientierten Finanzierung. Es zeigt sich hierbei, dass die
Bewertungsgleichungen,trotzder durch die Veräußerungsgewinnbesterierurrg ü.rrrorg"rufen Komple-
xität, bei beiden Finanzierungspolitiken ohne Zirkulari{ätiproblem ung"1-urrät werdän können.

Alexander Kaubauf

Bewertung in der Bankenabwicklung gem. Art.36 BRRD
Im Beitrag werden die bewertungsrelevanten Implikationen der Vorg aben zur Sanierung und Abwick-
lung von Banken aufgezeigt. Hierbei wird sowohl auf die spezifisch"en regulatorischen"Vorgaben der
relevanten Regelungen aber auch auf die praktischen Auswiikungen bei dä Durchführung d"er Bewer-
tung aus der Perspektive eines unabhängigen Bewerters eingegangen.

Stefan Schöniger/Heike Snellen/Andreas Tschöpel

Kapitalkostenstudie 2022: lnflation auf Rekordniveau - Was bedeutet das für Unternehmensbewertungen?
Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlichte dieses Jahr zum siebzehnten vtlat in
Folge eine Kapitalkostenstudie mit dem Ziel, die von den bilanzierenden Unternehmen im Rahmen
des Impairment-Tests nach IFRS verwendeten Kapitalkosten zu erheben und auszuwerten. Unter dem
Motto ,,Inflation auf Rekordniveau - Was bedeutet das für Unternehmensbewertungen?" geht die Stu-
die der Frage nach, wie sich die steigende Inflation auf Geschäftsmodelle, planung"srechäungen und
langfristige Renditeerwartungen (Kapitalkosten) auswirkt.
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lnsolvenzverwalter gegen lnsolvenzschuldner - Rechtsverhättnis, Haftung
und Durchsetzung (5. 2445)
von Professor Dr. Florian Jacoby und Johannes claudio Felsch, Bielefeld

. Strafrechtliche Vermögensabschöpfung

Entscheidungen zur strafrechtlichen vermögensabschöpfung (s. 2452)

. ZlnsO-Dokumentation

lnsolvenzrnonitor lll. euartal 2ozz - Top-Antragsverfahren in der Kurz-
analyse (S. 2460)
von Dr. Andreas Fröhlich, Eaker Tilly München

wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand - Herbst za2z $. zq6z)
Untersuchung des Verbandes der Vereine Creditreform eV.

. Zlnso-Rechtsprechun gsreport

(Keine) Aufrechnung mit Erstattungsanspruch aus infolge lnsolvenz-
eröffnung rechtlich uneinbringlich gewordener und zu korrigierender
Umsatzsteuer (5.2477)
BFH, Urt. v. 22.6.2A22 - Xt R 46nA

(Keine) Antragsbefugnis des einen Restaurantbetrieb fortführenden
lnsolvenzverwalters für corona-soforthilfen bei Eröffnung des lnsotvenz-
verfahrens vor Pandemiebeginn (5. 247 gI

BayVGH, Beschl. v. 3.8.2022 - 22 ZB 22.1 191

vorstetrerabzug bei Einschattung von outplacement-unternehmen
zwecks Personalabbau (S. 2499)
EFH, Urt. v.30.6.2A22-V R32n0
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Tagungsbeiträge

Symposium ,,steuergerechtigkeit" anlässlich des 1. Todestages von Klaus Tipke

Prof. Dr. Johanna Hey, Köln / Prof. Dr. Roman Seer, Bochum - Zur Einführung: Ein Leben im Zeichen der Steuergerechtigkeit - Steuer und

Prof. Dr' Rainer Wernsmann, Possou - Steuergerechtigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverlassungsgerichts

Steuergerechtigkeit ist kein Begriff, den das Grundgesetz verwendet. Der Wahrung der Steuergerechtigkeit dienen allerdings zahlreiche Bestim-
mungen des Grundgesetzes, die sowoht den Gesetzgeber als auch Finanzverwaltung und Finanzrechtsprechung binden. Deren Entfattung in der
Rechtsprechung des BVerfG wird in diesem Beitrag einer Bestandsaufnahme und Kritik unterzogen.

lun''Prof. Dr. Morio Marquardsen, Bochum - Abgabengerechtigkeit - Gedanken zum Verhältnis steuerlicher und nichtsteuerlicher Abgaben

Die Verwirklichung von Abgabengerechtigkeit ist ein in der Fachwissenschaft seit Jahrzehnten immer wieder diskutiertes Thema, dem sich auch

KLaus Tipke zugewandt hatte. Die zentrate Frage in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist die Rechtfertigung der jeweiligen Abgaben.
Hierbei ist in der gedanktichen Tradition Tipkes zwischen der Rechtfertigung dem Grunde und der Höhe nach zu differenzieren. Dieser Beitrag gibt

einen Überbtick uber die Rechtfertigungsanforderungen steuerticher und nichtsteuerticher Abgaben und weist schLagtichtartig auf Missstände im
derzeitigen Abgabensystem hin. ..,,.,

Prof. Dr. Heribert M. Anzinger, Ulm - Steuergerechtigkeit in der Zeit

Steuergerechtigkeit und das Denken in Systemen sind zentrale Elemente im Schaffen und Wirken von Klaus Tipke. Zur Verwirklichung der Gebote

der FoLgerichtigkeit und der Widerspruchsfreiheit eines Steuersystems gehörte für ihn ganz setbstverständLich eine periodenÜbergreifende Be-

trachtung und die Suche nach Regelungs- und Wirkungsverbindungen. In diesem Sinne geht der Beitrag periodenübergreifenden Zusammenhän-
gen und den Bedingungen eines in der Zeit fotgerichtigen und widerspruchsfreien Steuersystems nach. Erkenntnisziel sind die Verschränkungen
der Elemente eines Steuersystems, die Steuergerechtigkeit in der Zeit prägen.
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Prof. Dr. Christine lsterloh-Konrod, Tübingen - Steuergerechtigkeit und Umverteilung

Der Beitrag widmet sich dem Thema ,,Umverteilung durch Steuern", indem er es in den Kontext der (Steuer-)Gerechtigkeit einordnet und Spiet-

räume umverteilenden steuerrechts austotet, Relevante Grenzen ergeben sich dabei aus sicht der Autorin eher aus Problemen der praktischen

Umsetzung ats aus rechtlichen Vorgaben, Sie ptädiert daf ür, das Thema Umverteilung als eine Frage der Gerechtigkeit primär aus rechlspoliti-

scher perspektive zu diskutieren, anstatt Forderungen nach mehr oder weniger Umverteitung mit wenig überzeugenden Argumenten als verfas-

sungsrechtlich zwingend auszuf laggen'

prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. (Cornell), Heidelberg - Steuergerechtigkeit im Vielsteuersystem

Eine prinzipiengeleitete Steuerrechtswissenschaft, wie sie Klaus Tipke vertrat, fragt sowoht nach der Gerechtigkeit einzelner Sleuern wie auch -

zu Recht - nach der Gerechtigkeit des Vielsteuersystems im Ganzen. lm Folgenden wird zunächst untersucht, welchen Beitrag die verfassungs-

rechtliche Kompetenzordnung zur Sichersteltung einer gerechten Besteuerung im Vielsteuersystem leistet. Der Blick richtet sich sodann und ins-

besondere auf die grundrechttichen Schranken der kumulierten Steuerbetastung. Eigenständige Erwägungen erfordert schtietStich die Frage, ob

und inwieweit die grundrechttichen Schranken der Steuerkumutation auch gegenüber der föderal aufgeteitten Besteuerungsgewalt greifen. lm

Ergebnis stettt sich die grundrechttiche Prüfung der Gesamtsteuerlast am Mat! der Gesamtleistungsfähigkeit als konzeptionelt fotgerichtiger

Schtussstein dar, auf den steuerverfassungsrechtlich nicht verzichtet werden s0tlte.

Prof. Dr. Peter Essers, Tilburg - Tax Justice and European Tax Law

Der Beitrag geht der Frage nach, inwieweit der Grundsatz der Steuergerechtigkeit im Europäischen Steuerrecht berücksichtigt wird. Zunächst

werden einige der wichtigsten Elemente der Steuergerechtigkeit - Fairness, Effektivität, Effizienz und Einfachheit - mit den Voraussetzungen für

die demokratische Legitimität von Steuervorschriften auf Grundtage des Grundsatzes "No Taxation without Representation" und den steuerrelevan-

ten Zielen der EU in Verbindung gebracht. Anschtietsend wird dargestellt, inwieweit diese Voraussetzungen und Ziele mit der derzeitigen Reatität

im Europäischen Steuerrecht übereinstimmen. Es zeigt sich, dass in dieser Hinsicht viete Defizite festgestellt werden können. Zwei Arten dieser

Defizite werden behandelt: Demokratische Defizite (insbesondere die Einstimmigkeitsregel für Steuergesetze) und materielle Defizite, erstens in

Bezug auf den Binnenmarkt (wie das fehlende soziate Bewusstsein in der EU in Kombination mit der Überbetonung von Unternehmensproble-

men) und zweitens ln Bezug auf die Wirtschafts- und Währungsunion (wie das Fehten einer Behörde mit Entscheidungsbefugnis fur die Wirt-

schafts- und Finanzpotitik der Eurozone ats Ganzes). Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass trotz aller Fortschritte, die bereits erzielt wurden,

noch viel getan werden muss, um vottständige Steuergerechtigkeit im Europäischen Steuerrecht zu erreichen. Eine der Empfehtungen lautet, den

"normalen" EU-Bürgern, insbesondere den Grenzgängern, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine weitere Empfehtung tautet, die Einstimmig-

prof. Dr. peter Hongler, St. Gollen- Steuerharmonisierung und Finanzausgleich - Eine Abhandtung zur Abhängigkeit der Steuergerechtig-

keitsdiskussion von der Grundstruktur

Die juristische Steuergerechtigkeitsdiskussion beschränkt sich häufig aui die Anwendung und Austegung von axiomatischen Prinzipien wie dem

Leistungsfähigkeitsprinzip. Die Anwendung dieser Prinzipien hängt ledoch stark von der gesellschafttichen Grundstruktur ab, in welcher diese

prinzipien angewendet werden sotlen. Der Beitrag dient dazu, diese Grundstruktur aus fiskalpotitischer Sicht zu beschreiben. Ein besonderer Fo-

kus tiegt auf der Steuerharmgnisierung und den Finanzausgteich als zwei zentralen Etementen einer potentielt gerechten Grundstruktur. .
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Abhandlungen

prof. Dr. Dr. h.c. Franz W. Wagner, Tübingen - Neue Herauslorderungen lür eine Steuerlehre als

Die Anzahl der professuren für Betriebswirtschafttiche Steuerlehre wurde an den deutschen Universitäten in den

Ebenso hat sich in der Steuerberater-Prüfung der Anteil der Absolventen mit einem akademischen Master-Abschluss

tersucht, inwiefern neue Methoden der Forschung und ihrer Evaluation und geänderte Konditionen des Arbeitsmarktes

gen für diese Entwicktungen liefern können. Bei einer Anpassung der Betriebswirtschaltlichen Steuerlehre an gängige emp

standards, die für den Erhalt der Professuren vorteilhaft sein kann, wäre die Aufgabe der bisherigen Fach-Grenzen zwischen betriebswirtschaftli-

cher und volkswirtschaftlicher Steuerforschung denkbar. Wenn damit ein Verzicht auf Themen der Steuerplanung und Steuerberatung als bishe-

rige Studieninhalte der Lehre verbunden wäre, könnte dies andererseits bewirken, dass sich das Studium der Betriebswirtschafttichen Steuerlehre

Karina Körösi / prof. Dr. Ralf Maiterth, beide Berlin - Fehlwahrnehmung der Progressivität der deutschen Einkommensteuer

Der Beitrag zeigt, dass es vieten Personen schwerfällt, die Progression des deutschen Einkommensteuertarifs richtig einzuschätzen. Die damit

verbundene Fehlwahrnehmung der Steuerprogression ist unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem welche Dimension von Steuerprogression ab-

gefragt wird. Zwar ist immerhin knapp der Hätfte der Befragten bewusst, dass Durchschnitts- und Grenzsteuersätze mit steigendem Einkommen

zunehmen. Auch wissen etwas über 23%der Befragten, dass der Grenzsteuersatz gröf\er ats der korrespondierende Durchschnittssteuersatz ist.

Jedoch wird das Ausmafs der Progression für beide Steuersätze deutlich unterschätzt, was vor altem an der erhebtichen Überschätzung der Steu-

ersätze für niedrige Einkommen liegt. Schtecht bestetlt ist es auch um die Kenntnis über das Verhältnis vom Anteil am aggregierten Einkommen

und dem Beitrag zum Einkommensteueraufkommen der Top 10 %-Einkommensbezieher. Während die Schätzung des AnteiLs dieser Personen-

gruppe am gesamten Einkommen überraschend gut getingt, wird deren Beitrag zum Steueraufkommen dramatisch unterschätzt und im Ergebnis

eine deutlich regressive Besteuerung unterstellt. Hinsichttich der Progresslvität der deutschen Einkommensteuer sprechen sich Befragte, die den

Beitrag der Top l0 %-Einkommensbezieher zum Einkommensteueraufkommen aLs zu gering ansehen, für eine deutliche Verschärfung gegenüber

der von ihnen wahrgenommenen Progression aus. Dagegen ptädieren die übrigen Befragten für eine Reduktion der Steuerprogression. Vergleicht

man die als fair eingestuften Steuersätze mit den tatsächlichen Steuersätzen, zeigt sich, dass fast zwei Drittel der Befragten aufgrund ihrer Feht-

wahrnehmung glaubt, für eine Steuersenkung für ein Bruttogehalt i.H.v. 10.000 € zu plädieren, wetche tatsächlich eine Steuererhöhung bedeuten

349

Mafthias Trinks, Eisenhüttenstodt - Zum strukturellen Vollzugsdefizit am Beispiel der Hundesteuer - Eine empirische Untersuchung des

Steuervollzugs in Berlin

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der vom BVerfG entwicketten Rechtsfigur des strukturellen Vollzugsdefizits. Dabei wird der Frage nach-

gegangen, ob und wann steuerliche Voltzugsmängel einen Versto[5 gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Besteuerungsgteichheit begründen

können. Als Untersuchungsfeld wurde dabei die Hundesteuererhebung im Bundesland Berlin gewählt. Au{grund der Einfachheit des einschlägi-

gen steuerrechtlichen Tatbestands und des grotSen Umfangs erhobener empirischer Daten, konnten Mängel im Steuervotlzug umfassend quanti-

fiziert werden. Die Ergebnisse legen nahe, dass insgesamt von einem weitgehenden VoLlzugsausfaLL ausgegangen werden muss, der bereits auf

ln eigener Sache
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ThomasRiehm- Der Diesetskandal zwischen unionsrecht und deutschem Haftungsrecht

Die Streitigkeiten um ziviLrechtliche Ansprüche der Käufer von Dieselfahrzeugen gegen deren Herstelter haben den Europäischen Gerichtshof er-
reicht' Die Schlussanträge des Generalanwatts Rantos im Fall ,,QB/Mercedes Benz-Grou p" vom 2.6,2022 (llP 2022,1212) geben Antass, die Auswir-
kungen des unionsrechtlichen Effektivitätsprinzips auf das deutsche Deliktsrecht und die Grenzen des Einflusses des EU-Rechts auf die Dogmatik

Michoel Knott / Lorisso Rumpf - Die Anlechtung von Beschlüssen der GmbH-Gesellschafterversammlung wegen Verletzung von lnforma-
tions- oder Partizipationsrechten im Verfahren nach S 2 COVMG

Durch die Einführung von S 2 COVMG können in der GmbH Beschlüsse der Gesellschafterversammlung auch ohne Zustimmung sämtlicher Ge-
sellschafter im Umlaufverfahren mlt der für den jeweiLigen BeschLuss erfordertichen Abstimmungsmehrheit gefasst werden. Wenig beteuchtet
wurden bislang allerdings die näheren Auswirkungen dieses sog. ,,erleichterten Umlaufverfahrens" auf die Anfechtbarkeit von Beschlüssen bei
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Aufsätze

Ralph Schilha / Timm Gaßner - Die neue virtuelle Hauptversammlung - Gestattungsoptionen für die praxis

Seit dem 27.7 '2022 ist eine dauerhafte gesetzliche Grundtage geschaffen, damit insbesondere Aktiengesellschaften und die mit ihr verwandten
Rechtsformen (KGaA, SE) das Format der virtuellen Hauptversammlung auch zukünftig als Versammlungsformat nutzen können. Der Beitrag zeigt
dazu Gestaltungsoptionen und Entscheidungsparameter für die praxis auf. ,.,.,,.....
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Sebostian Mock - Nichtigkeit von (satzungsdurchbrechenden) Beschlüssen zur Abberufung von Geschältsleitern einer GmbH - Zugleich
Besprechungvon OLG Cetle, Beschl. v.8.9.2022-9U72122,21P2022,2385 und LG Hannover, Urt.v.16.8.2022-320116122,7]tp2022,2387 (in
diesem Heft)

Vor allem bei konzernabhängigen Gesellschaften mit beschränkter Haftung wird die Kompetenz zur Bestellung und Abberufung von Geschäfts-
führern häufig im Gesellschaftsvertrag dem Aufsichtsrat zugewiesen, um die lnteressenlage des Gesamtkonzerns besser abzubilden. Diese Ge-
staltungspraxis ist - wie der vorliegende Fatl zeigt - unter anderem im modernen Profifuf\batl anzutreffen. Wird der Geschäftsführer gteichwohl
durch einen Beschluss der Gesellschafter abberufen, stetlt sich die Frage nach der Wirksamkeit dieser Abberufung. Der nachfolgende Beitrag geht
dieser Frage nach und ordnet die Ausführungen des LG Hannover und des OLG Celte in der Causa Martin Kind ./. Hannover 96 Management GmbH

Bernhard Nagel - Getrenntes Wahlverfahren Iür Gewerkschaftsvorschläge bei Umwandlung in eine SE

lneinerVorabentscheidungzueineiVorlagedesBAGhältderEuGH am18.10,2022fest,dassbei derUmwandlungeinerdeutschenAGineineSE
für die von den Gewerkschaften vorgeschlagenen Aufsichtsratskandldaten ein getrennter Wahlgang vorgesehen werden müsse. Nach Art.4 Abs. 4

der SE-Richttinie seien alle Komponenten der deutschen Unternehmensmitbestimmung zu erhatten Dieser Schutz erstrecke sich auch auf Ge-
werkschaftsvorschläge aus anderen Mitgliedstaaten. Zufragen ist, ob sich dieser Schutz auch auf die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und auf die
leitenden Angestellten erstreckt, Fragen, die der EuGH nicht entschieden hat. .,,

Das Modul juris Handets- und Gesettschaftsrecht Premium - die Rechtspraxis des Geschäftstebens
umfassend verstehen. 4 Wochen gratis nutzen: www.juris.de/hgrp
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Rechnungslegung
Erweiterung der Konsolidierungsausnahmen des

5 290 HGB durch das FoStoG

prof. Dr. Christian Gaber, LL'M', Düsseldorf

Mir dem FoStoG hat der Gesetzgeber die für offene Spezial-

Sondervermögen (mit festen Anlagebedingungen nach 5 248

KAGB) geltende Konsolidierungsausnahme in 5 290 HGB auf

oeschlossene Sondervermö9en erweitert. Der Beitrag zeigt,

äass dadurch nun auch lnvestmentvermögen von der Konso-

lidierungspflicht ausgenommen sind, die deutlich illiquidere

Anlagegegenstände erwerben können als bisher. Dies führt zu

einer Beeinträchtigung der lnformationsfunktion des handels-

rechtlichen Konzernabschlusses, die nicht adäquat durch die

Erweiterung von Berichtspflichten in Anhang und Lagebericht

ausgeglichen wird.

DK1417756

Absch lussPrüfu ng

Die Anhang-Angaben der DAX40-Unternehmen zu
den an ihre Abschlussprüfer gezahlten Honoraren
Prof. Dr. Reiner Quick, Darmstadt
Die Honorare des Abschlussprüfers lassen Rückschlüsse auf
die Prüfungsqualität zu. Je höher die Honorare für Abschluss-
prüfungsleistungen, desto höher ist tendenziell die Prüfungs-
qualität. Dagegen können Honorare für Nichtprüfungsleistun-
gen zu einer Besorgnis der Befangenheit führen. Vor diesem
Hintergrund ist die Pflicht zur Veröffentlichung der Honorare
des Abschlussprüfers im Anhang zu sehen, die zwischen den
vier Kategorien Abschlussprüfungsleistungen, andere Bestä-
tigungsleistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige
Leistungen unterscheidet. Ergänzende freiwillige qualitative
lnformationen zu den Nichtprüfungsleistungen sind potenzi-
ell nützlich, da sich die Unabhängigkeitswirkungen nach der
Art der Nichtprüfungsleistung unterscheiden. Eine Analyse
der Honorarpublizität der DAX40-Unternehmen soll mögliche
6efährdungen der Unabhängigkeit des AbschlussprüfÄrs er-
kennen und feststellen, ob die Offenlegungspraxis den Stake-
holdern nützliche lnformationen vermittelt.
DKl414s37

Abschlussprüfung

Wer soll Nachhaltigkeitsberichte prüfen?
Dr. Reinhard Schrank, MSc. / Daniel Fabisch, Mphil,
beide Graz
Die ab dem 01.01.2023 anzuwendende Corporate Social Re-
sponsibility Directive (C5RD) der EU sieht eine verpflichtende

:*t.:?: P.rüfung der Nachhaltigkeirsberichterstattung vor.
tl.er Richtlinienvorschlag beinhaltet ein Wahlrecht Oei wtit-
glledstaaten, neben dem Berufsstand der Abschlussprüfer
alch sonstige Anbieter von Bestätigungsdienstleistüngen
rur solche Prüfungen zuzulassen. Oei Oeitrag diskutiert und
Kontrastiert die ökonomischen Argumente, die für die unter-
schiedlichen Anbieter sprechen.
DK141 5654
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Das schreiben die anderen

Aktuelles
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Wirtschaftsrecht
Die Woche irn Blick

Entscheidungen
EuGH: Geldwäsche-Rl: Bestimmung zur öffentlichen Zugänglich-
keit der Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümgr eingetrage-
ner Gesellschaften oder anderer juristischer Personen ungültig
(22.1 't .2022 - C-37 /20 und C-60"1 /20)
BVerfG: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Übermitt-
lung mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhobener personenbe-

zogener Daten (28.9.2022 - 1 BvR 2354l'l 3)
BGH: lnsolvenzanfechtung - Vornahme einer Zahlung im Wege
der 5EPA-Lastschrift (1 3.1 0.2022 - lXZR70/21')
OLG Celle: Vertagung der Verhandlung bei gescheiterter Bild- und
Tonübertragun g (15.9.2022 - 24W 3122)

Venivaltung
EU-Kommission: Neue Ausschreibungen - EU vergibt 176,5 Millio-
nen Euro für mehr Cybersicherheit

Gesetzgebung
EU-Kommission: Neues EU-Gesetz soll digitalen Wandel der Be-

hörden beschleunigen

Aufsätze

Dr. Uta Zenter LL.M. (Eur), RAin/Syndikus-RAin

Operationalisielung einer schlagkräft igen
Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Das GwG in der aktuellen Struktur hat in diesem Jahr seinen 5. Ge-

burtstag gefeiert. Das Bundesfinanzministerium hat nun am
24.8.2022 die Eckpunlde für eine schlagkräftigere Bekämpfung der
Finanzkriminalität und eine effektivere Durchsetzung von Sanktio-
nen in Deutschland vorgestellt mit einem Masterplan für eine neue
deutsche Behördenstruktur. Ansatzpunkte für die Operationalisie-
rung des Masterplans und mögliche Erfolgsfaktoren für das natio-
nale Umsetzungsprojekt zur Neuordnung der Geldwäschebekämp-
fung in Deutschland werden im Beitrag aus Praktikersicht betrach-
tet.

Dr. Matthias Schudlo, RA, Denise Kammer6r, M.A., RAin, und
Alicia Urban

Das neue Kaufrecht - Schwerpunkt M&A und
Due Diligence
Die Umsetzung der Digitale-lnhalte-Rl und der Warenkauf-Rl der
EU-Kommission durch den deutschen Gesetzgeber zum 1.'1.2022
enthält erhebliche Neuerungen. Diese betreffen vor allem das allge-
meine Kaufrecht und den Verbrauchsgüterkauf. Mit den,,Waren mit
digitalen Elementen" und den,,digitalen Produkten" werden außer-
dem zwei völlig neue Regelungskategorien in das BGB eingeführt.
Aus den damit einhergehenden Anderungen für Vertragsstrukturen
und -produkte, Leistungspflichten und Bewertungsmaßstäbe er-
gibt sich insbesondere für Unternehmer ein breites Feld von neu zü
berücksichtigenden gesetzlichen Regelungen im B2C-Geschäft. An-
gesichts der weitreichenden Neuerungen wird u.a. untersucht, in
welchen Geschäftsbereichen für Unternehmen dies Auswirkungen
auf ihre Vertragsgestaltung hat und worauf im Rahmen einer Due
Diligence in der M&A-Praxis geachtet werden muss.

Entsche!dungen

BGH:,,Ware gut. Versandkosten Wucher!!" - Zur Zulässigkeit einer
negativen eBay-Bewertung
(28.9.2022 -VlllZR 319/20 - dazu BB-Kommentar von
Dominik Höch, RA/FA für Urheber- und Medienrecht)

BGH: Zur Verjährungshemmung durch Klageerhebung eiries nach
Forderungsabtretung berechtigten lnkassodienstleisters zuguns-
ten des Zedenten im Falle der späteren Rückabtretung
(1 0.1 0.2022 - Vla ZR't 84122\

Steuerrecht
Die Woctre lnn Blick

Entscheidungen
EuGH: Unentgeltliche Erbringung von Dienstleistungen - unent-
geltliche Ausgabe von Einkaufsgutscheinen an das Personal des

Unternehmens des Steuerpflichtigen im Rahmen eines Anerken-

nungs- und Belohnungsprogramms - Dienstleistungen gegen Ent-
gelt gleichgestellte Umsätze - Grundsatz der steuerlichen Neutrali-

tät (17 .11 .2022 - C-607 /20)
BFH: Grenzgänger nach dbm DBA-Schweiz 1971/2010 bei 24-Stun-

den-Diensten und geringfügiger Beschäft igung
(1.6.2022- tR32/19)
BFH: Steuerbarkeit des Gewinns aus der Veräußerung eines sog.

Mobil hei ms (24.5.2022 - lX R 22/ 2'l)
BFH: Zurechnung eines Einkünftetatbestands im Verhältnis zwi-
schen einer Kapitalgesellschaft und deren (Allein-)Gesellschafter
(6.2.2022-XR3/19],

Aufsätze

Dr. Dario Arconada Valbuena, LL.M. fiaxation), RA/FASIR. und
Dipl.-Finw. (FH) Thomas Rennar

Steuerstrafrechtliche lmplikationen b'ei
körperschaftsteuerlicher vGA

Es ist der landläufigen Auffassung zu begegnen, dass eine körper-

schaftsteuerlich festgestellte verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)

regelmäßig die steuerstrafrechtlichen Voraussetzungen einer tat-
bestandlichen Steuerhinteaiehung mindestens nach 5 370 Abs. 1

AO erfüllt. Eine vGA ist jedoch nicht per se strafbar, vielmehr
kommt es nach der höchstrichterlichen Judikatur des BGH in Straf-
sachen äufdie expliziten Angaben in der Steuerdeklaration des Ein-

zelfalls an. Erhebliche steuerstrafrechtliche Relevanz ergibt sich
hierbei auch regelmäßig für die den steuerlichen Einzelfall deklarie-
rende Beraterschaft. Dieser Beitrag untersucht daher diese diffizile
Steuerrechtsthematik unter praktischen Gesichtspunkten der
höchstrichterlichen Judikatur.

Christian Birker, RA/StBAVP

Betriebsstättenbegründung be: der Einschaltung
einer Dienstleistungsgesellschaft - Auswirkung
auf sog. No PE-Strukturen im Grundstücksbereich

Zugf eich Anmerkung zum BFH-Urteil vom 23.3.2022 -
lll R 35/20, B,g2022,2277
Der BFH hat mit Urteil vom 23.3.2022 entschieden) dass die Ein-
schaltung einer inländischen Hausverwaltungsgesellschaft nur un-
ter besonderen Umständen eine inländische Betriebsstätte für eine
im Ausland ansässige lmmobiliengesellschaft begründet. Auch die
Vermietung oder Verpachtung eines Grundstücks stellt in der Regel

keine Betriebsstätte der ausländischen Gesellschaft dar. Die Ein-
schaltung einer inländischen Dienstleistungsgesellschaft kann für
die Gesellschaft aber einen inländischen Ort der Geschäftsleitung
(S 10 AO) begründen. Der Beitrag gibt einen Überblick über das

BFH-Urteil und stellt die Auswirkungen auf sog. No PE-Modelle
(d.h. lmmobilieninvestments ohne inländische Betriebsstätte) zur
Vermeidung einer Gewerbesteuerpfl icht von ausländischen lnves-
toren in Deutschland dar.

EntscheidunEen

BFH: Transparente Besteuerung einer KGaA nach 5 15 Abs, 1 5. 1

Nr.3 EStG

(1.6.2022 - I R 44/'18)

BFH: Besteuerungsrecht für Arbeitslohn eines grenzüberschreitend
tätigen Berufskraftfahrers
(1.6.2022-tR4s/18)

FG München: Wahl der 5chätzungsmethode
(8.3.2022-7V 2634/211

27s3

2755

2759

2764

2770

2773

2775

2778

2782

2787

2789
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche im Blick

Rechnungslegung
GSSB: Aktualisiertes Arbeitsprogramm
IFRSF: Ergänzung der lFRS-Taxonomie

IPSASB: Angleichung der IPSAS an die IFRS

DRSC: Fachausschuss-Sitzungen im November 2022 - Mitschnitte
PwC: EU-Taxonomie - Erst jedes fünfte Unternehmen nutzt Stan-
dardprozesse für Datenlieferung

Wirtschaftsprüfung
IAASB: Auswirkungen der Anderungen an IAS 1

Accountancy Europe: Checkliste zum Risikomanagement von
KMU - Cybenisiken und Widerstandsfähigkeit
IDW: Pflegebudget - Einsatz für Verlängerung der Abgabefrist für
Testate

IDW: Stellungnahme zum Vorsteuerabzug bei unternehmerischen,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts

Eetriebswirtschaft
EY: DAX-Konzerne erwirtschaften im dritten Quartal Rekordge-
winne und -umsätze
Deloitte: CFO Survey - Wie deutsche Unternehmen Geopolitik
und lnflation managen

Aufsatz

Ursula Boxberg, WPin/StBin, und Dr. Holger Seidler. RA/StBArVp 27gs

Praktische Probleme beider Aufstellung und Früfung
des Abhängigkeitsberichts
Der Pflicht zur Erstellung eines Abhängigkeitsberichts kommt in-
nerhalb des Systems der 55 3i 1 ff. AktG eine Schlüsselfunktion zu,
die dazu beiträgt, außenstehenden Aktionären und Gläubigern
mittelbar lnformationen darüber zu verschaffen, ob Ansprüche
nach den 55 317 Abs.4, 318 Abs.4, 309 Abs.4 AktG bestehen. ln
diesem Zusammenhang beleuchtet der Beitrag kontrovers disku-
tierte Fragestellungen, die sich bei der Aufstellung und prüfung ei-
nes Abhängigkeitsberichts ergeben. lm Rahmen der Aufstellung
setzt sich der Beitrag mit dem Bestehen einer Aufstellungspflicht
bei Behenschung durch eine natürliche Person (Abschn. l. i.) bzw.
dem Bestehen von Präsenzmehrheiten (Abschn. l.2.) und der Auf-
nahme der Rechtsgeschäfte der abhängigen Ahiengesellschaft
mit ihren t 00 Toigen Tochterunternehmen in den Abhängigkeitsbe-
richt (Abschn. l. 3.) auseinander. lm Rahmen der prüfung wird dis-
kutiert, inwieweit ein Wesentlichkeitsmaßstab Anwendung findet
(Abschn. ll. 1.), welche Konsequenzen sich für die Schlusserklärung
bei einer nicht prüfungspflichtigen abhängigen Aktiengesellschaft
ergeben können (Abschn. ll. 2.) und welche Folgen sich aus der
pfl ichtwidrigen Nichtaufstellung eines Abhängigkeitsberichts erge-
ben (Abschn. ll. 3.). Der Beitrag schließt mit einer Zusammenfas-
sung (Abschn. lll.).

Entscheidungen

OLG München: Qualifiziert nachlässiger unrichtiger Bestätigungs-
vermerk auch gegenüber Derivate-Anlegern sittenwidrig und vom
Schutzzweck des 5 826 BGB umfasst
Q3.9.2022 - 13 U 3614/22 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Volksw. Dr. Eike Dirk Eschenfelder, RA)

FG Münster: Zeitpunkt des Wegfalls des negativen Kapitalkontos
sowie der Weftberichtigung von Forderungen im Sonderbetriebs-
vermögen
(20.7.2022 - 9 K317Ol19 F - dazu BB-Kommentar von
Dr. Mathias Linl! LL.M. (Columbia), RA"/StB, Aftorney-at-Law (Ny))

BMF: Ertragsteuerliche Behandlung von Genussrechtskapital
(Entwurf, 1.i 1.2022 - lV C 6 - S 2133 119/10004:002 - dazu BB-Kommentar
von Dr, Martin Bünning, RA/StB)

2800

2801

triebsrat - Betriebs-
ratsmitglieder (1 .6.2022
BAG: Stufenaufstieg nach S 1 4,5 17Abs.3TVöD-AT-
Nichtbeschäftigung während der Dauer einer erfolgreichen Entfris-
tungsklage - Schadenersatz (12 .9.2022-6 AZR261/21)
LAG Nürnberg: Streitwert - Zwischenzeugnis - hilfsweise Zeugnis
(29.7.2021 - 21a72/21)

Aufsatz

Thomas Ubber, RA/FAArbR, und
Dr. Felicia von Grundherr, RAin

Die Unzulässigkeit von lndexklauseln in
Tarifverträgen - Teil ll
Tarifliche lndexklauseln, die eine automatische Koppelung der Ver-
gütungsentwicklung an die lnflationsrate vorsehen, sind - wie in-
Teil I dieses Beitrags ausgeführt (vgl. BB 2022,2356ft.) - unzulässig.
Teilweise haben Gewerkschaften solche unzulässigen tariflichen ln-
dexklauseln aber bereits durchgesetzt. lnsbesondere aus Anlass
der stark steigenden lnflation und einer sich abzeichnenden Rezes-
sion stellt sich die Frage, ob und wie sich die Aibeitgeberseite von
einer solchen Tarifklausel lösen kann.

Arbeitsrec
27s3 Die Woche im

Entscheidungen
BAG: Beteiligtenfäh - Gesamtbe-

lnhalt I

2803

2804

Entscheidung

BAG: Betriebliche Altersversorgung - Pensionskasse - Rück- 2g}g
wirkungsverbot - unionsrechtliches Verschlechterungsverbot
(3.5.2022 - 3 AZR 37 4/21 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Math. Dr. Klaus Friedrich, und Dr. Lars Hinrichs, LL.M., RA/FAArbR)
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wie die gestiegenen Kosten in lT-Verträgen etwa auf
Basis der Störung der Geschäftsgrundlage nach

6 313 BGB oder einer Wirtschaftlichkeitsklausel an

den Leistungsnutzer z.B. eines Rechenzentrums wei-

te rgegebe n we rden kön n en.
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